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Von folgenden Trägern wurden Hinweise/Anregungen gegeben: 

1. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Minden 23.11.2017 

2. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Meppen 04.01.2018 

3. NLWKN 15.01.2018 

4. Deutsche Bahn AG 15.01.2018 

5. PLEdoc GmbH 18.01.2018 

6. Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Osnabrück) 22.01.2018 

7. Westnetz GmbH 26.01.2018 

8. Deutsche Telekom Technik GmbH 30.01.2018 

9. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 23.01.2018 

10. Landkreis Osnabrück 29.01.2018 

11. Wasserverband Wittlage 30.01.2018 

12. Unterhaltungsverband Obere Hunte 30.01.2018 

13. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Osnabrück 31.01.2018 

14. Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim  
Standortentwicklung, Innovation und Umwelt 31.01.2018 

15. Umweltforum Osnabrücker Land e.V., Klaus-Strick-Weg 10, Osnabrück 05.02.2018 

 

 

Folgende Träger die antworteten, haben keine Anregungen geäußert: 

1. Nowega GmbH 21.12.2017 

2. Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 02.01.2018 

3. Niedersächsische Landesforsten 03.01.2018 

4. Gemeinde Stemwede 03.01.2018 

5. EWE netz GmbH 03.01.2018 

6. Gemeinde Neuenkirchen-Vörden 08.01.2018 

7. Gemeinde Ostercappeln 10.01.2018 

8. Gemeinde Bad Essen 11.01.2018 

9. Handwerkskammer Osnabrück 15.01.2018 

10. Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 05.02.2018 

 

 

Folgende Bürger haben Hinweise/Anregungen geäußert: 

1. Familie von der Haar-Beck/Mull, Donaustr. 3, Bohmte 20.01.2018 

2. Gertrud Dierking, Donaustraße 3, Bohmte  20.01.2018 

3. Reinhard Heemann, Hauweg 34, Bohmte 22.01.2018 

4. Friederike Schneider-Solf und Joachim Solf 23.01.2018 

5. Ulrich Taubert, Am Schelenbusch 10, Hunteburg 26.01. und 09.02.2018 

6. Markus Helm, In der Hegge 8, Bohmte  26. / 29.01.2018 
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7. Brigitte Bente, In der Hegge 12, Bohmte 28.01.2018 

8. Stefanie Bente, In der Hegge 12, Bohmte 28.01.2018 

9. Tobias Bente, In der Haage 12, Bohmte 28.01.2018 

10. Familie Pister, Osnabrücker Straße 20, Bohmte 29.01.2018 

11. Markus Helm, In der Hegge 8, Bohmte 29.01.2018 

12. Chr. Wonneberger, Im Wiehagen 15, Bohmte 31.01.2018 

13. Reinhard Kerbs, Laarstr. 6, Bohmte 01.02.2018 

14. Herrmann u. Marita Pundt, Leckermühle 9, Bohmte 01.02.2018 

15. Fam. Markus Ladner, In der Hegge 6, Bohmte 01.02.2018 

16. Simone Koch, Donaustraße 1, Bohmte 02.02.2018 

17. Klaus u. Andrea Niemann, Leckermühle 7, Bohmte 02.02.2018 

18. Petra Schnatmeier, Leckermühle 3, Bohmte 02.02.2018 

19. Florian Möllers, Leckermühle 3, Bohmte 02.02.2018 

20. Iris Riepenhausen, Martin Becker, Mindener Str. 4, Bohmte 02.02.2018 

21. Marion Repin, Arenshorster Str. 17, Bohmte 03.02.2018 

22. Heinz Repin, Arenshorster Str. 17, Bohmte 03.02.2018 

23. Birgit und Martin Burose, Mindener Strasse 4, Oelingen 04.02.2018 

24. Familie Wiechert, Lingener Str. 1, Bohmte 05.02.2018 

25. Bernhard u. Cornelia Hanke, Im Fange 7, Bohmte 05.02.2018
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Von folgenden Trägern wurden Hinweise/Anregungen gegeben: 

 

1 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 29.12.2017 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Im der Beteiligung an o. g. Verfahren verweise ich 
auf meine Stellungnahme vom 20.11.2017. 

Wie in Ihren Abwägungsvorschlägen aufgeführt, 
wurden die von mir benannten Punkte bereits beach-
tet bzw. sollen im Rahmen der weiteren Planung be-
rücksichtigt werden. 

Die Punkte meiner Stellungnahme vom 20.11.2017 
haben weiterhin Bestand. 

 

Vom 20.11.2017 

1. Wie das Bundesverwaltungsgericht mit seiner Ent-
scheidung vom 05.07.1974, Az. IV C 76/71 klarge-
stellt hat, ist die Nutzung und Benutzung vom Bun-
deswasserstraßen im Bundeswasserstraßengesetz und 
den dieses Gesetz ergänzenden Vorschriften ab-
schließend geregelt. Für gemeindliche Bauleitplanun-
gen ist insoweit kein Raum. 

Für die Bauleitplanung ist hierbei zu berücksichtigen, 
dass entweder die Grenze der Bauleitplanung so ge-
zogen wird, dass die Bundeswasserstraße außerhalb 
des Plangebietes liegt oder die Grenze der Bauleitpla-
nung zwar in der Bundeswasserstraße gezogen wird, 
die Übernahme der Bundeswasserstraße aber im Be-
bauungsplan ausdrücklich als nachrichtlich erfolgt. 

 

 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 

 

 

 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 

 

 

2. Der Mittellandkanal (MLK) befindet sich im zu be-
trachtenden Streckenabschnitt in Dammlage. Zur 
Gewährleistung der Dammstandsicherheit unterliegt 
der Damm einer regelmäßigen Damminspektion und 
Dammunterhaltung. Die Erreichbarkeit des Dammfu-
ßes und des Kanalseitengrabens ist durch die Verle-
gung der bisher hier entlang verlaufenden Hafenstra-
ße künftig nur noch eingeschränkt möglich 

Zur Gewährleistung der o. g. Aufgaben ist eine Be-
festigung der direkten Grenzbereiche zu vermeiden. 

Auf die Einhaltung der Grenzabstände im Sinne der 
NBauO wird bereits jetzt hingewiesen. 

 

Die Verlegung der Hafenstraße hat keinen grundle-
genden Einfluss auf die Erreichung des Dammfußes. 
Dieser kann weiterhin über die nun ausgewiesenen 
Hafen- und Gewerbeflächen (Trasse der alten Hafen-
straße) erreicht werden. 

 

 

Der Hinweis zur Befestigung der direkten Grenzbe-
reiche und auf die Einhaltung der Grenzabstände im 
Sinne der NBauO wird zur Kenntnis genommen und 
im Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 

3. Die Zufahrtsmöglichkeit von der Hafenstraße zum 
Betriebsgelände der WSV im Bereich der Wendestel-
le ist bei der Neugestaltung der Hafenstraße zu be-
rücksichtigen (Bemessungsfahrzeuggröße, Ram-
penneigung, Radien, Wendeplätze u. dgl.). 

Ich bitte, mich bei der Detailplanung an dieser Stelle 
zu beteiligen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 
Zuge der Erschließungsplanung beachtet, die WSV 
wird an der Detailplanung beteiligt. 
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4. Bei allen Bauaktivitäten innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans ist das WSA Minden zu 
beteiligen. Dies gilt insbesondere für Bauvorhaben, 
die in Kanalnähe und / oder bis zur dortigen Baugren-
ze geplant sind. 

Auf die mögliche Notwendigkeit von strom- und 
schifffahrtspolizeilichen Genehmigungen nach dem 
Bundeswasserstraßengesetz wird hingewiesen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 
Zuge der Erschließungsplanung beachtet, die WSV 
wird an den entsprechenden Planungen beteiligt. 

5. Bei der weiteren Planung und ggf. bei den jetzt 
schon zu definierenden Randbedingungen ist zu be-
achten, dass an den baulichen Anlagen innerhalb des 
Plangebietes keine Zeichen und Lichter angebracht 
werden, die die Schifffahrt stören, insbesondere zu 
Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass ge-
ben, deren Wirkung beeinträchtigen oder die Schiffs-
führer durch Blendwirkung, Spiegelung oder anderes 
irreführen oder behindern können. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 
Zuge der Erschließungs- und Bauplanung beachtet 

Redaktioneller Hinweis:  

Der auf Seite 18 unter der Überschrift „Landschafts-
bild" genannte „Wirtschaftsweg" (2. Satz) ist als „Be-
triebsweg" zu bezeichnen. Der Weg ist Teil der Bun-
deswasserstraße und befindet sich im Eigentum und 
in der Unterhaltungslast der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Be-
gründung wird angepasst. 

 

 

 

 

2 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie,  04.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Aus Sicht des Landesamtes für Bergbau, Energie und 
Geologie, Außenstelle Meppen - Bereich Bergbau - 
wird zu dem o.a. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 

 

Bedenken 

 

Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe da-
zu verläuft mindestens eine erdverlegte Hochdruck-
leitung der Open Grid Europe GmbH Kallenbergstr. 5 

45141 Essen. 

Bei dieser Leitung ist ein Schutzstreifen zu beachten. 
Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung und 
von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten. 

Bitte beteiligen Sie das Unternehmen direkt am Ver-
fahren, damit ggf. erforderliche Abstimmungsmaß-
nahmen eingeleitet werden können. 

Auf die postalische Übersendung einer Stellungnah-
me wird verzichtet. 

 

 

Die Hochdruckleitung liegt einschließlich Schutzstrei-
fen unmittelbar an der östlichen Grenze, aber außer-
halb des Plangebietes. Der Hinweis ist somit in den 
Planunterlagen berücksichtigt und wird im Rahmen 
der Erschließungsplanung beachtet werden. 

 

 

 

Der Leitungsträger ist direkt beteiligt worden. 
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3 NLWKN 15.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

In Beantwortung Ihres Antrages vom 21.12.2017, 21. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Bohmte; Bebauungsplanes Nr. 109 „Hafen- und In-
dustriegebiet Futtermittel-und Schüttguthafen" ver-
weisen wir auf unsere Stellungnahme vom 
09.11.2017. 

 

Die Unterlagen zum o.g. Antrag haben wir geprüft. 
Seitens des Niedersächsischen Landesbetriebes für 
Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz 
(NLWKN), Betriebsstelle Cloppenburg, werden fol-
gende Hinweise gegeben: 

 

Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher 
Belange weisen wir darauf hin, dass sich außerhalb 
des Vorhabens (ca. 100 m) eine Landesmessstelle be-
findet, die vom NLWKN betrieben und unterhalten 
wird (s. Übersichtskarte). Diese Messstelle dient der 
Gewässerüberwachung und ist von erheblicher Be-
deutung für das Land Niedersachsen. Die Landes-
messstelle darf auch in ihrer Funktionalität durch die 
Planungen / das Vorhaben nicht beeinträchtigt wer-
den. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Landesmessstelle befindet sich südlich des Mit-
tellandkanals und wird von der Bauleitplanung nicht 
berührt. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Klaus, Tel. 
04471/886-133, gerne zur Verfügung. 

Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt führen, gehen wir von 
einer Beteiligung als Gewässerkundlicher Landes-
dienst (GLD) aus. Die Stellungnahme als TÖB ersetzt 
nicht die Stellungnahme des GLD. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
Der Abfluss des Oberflächenwassers auf den Hafen- 
und Gewerbeflächen erfolgt gedrosselt über ein Re-
genrückhaltebecken. Der Wasserhaushalt wird durch 
die Planung nicht verändert. 

 

 

4 Deutsche Bahn AG 15.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der 
DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, über-
sendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme 
zum o. g. Verfahren. 

Zu der Aufstellung der o. g. Bauleitpläne haben wir 
bereits im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB Stellung genommen. Unsere Gesamtstellung-
nahme vom 15.11.2017 mit dem Aktenzeichen TÖB-
HH-17-7524+7525 behält weiterhin ihre Gültigkeit 
und ist zu beachten. 

Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse und die 
Satzung zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an 
dem weiteren Verfahren zu beteiligen. 
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Vom 15.11.2017 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der 
DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, über-
sendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme 
zum o. g. Verfahren. 

Durch die o. g. Bauleitplanung werden die Belange der 
DB AG und ihrer Konzernunternehmen nicht berührt. 
Wir haben daher weder Bedenken noch Anregungen 
vorzubringen. Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und 
die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden Immissi-
onen (insbesondere Luft- und Körperschall usw.) wird 
vorsorglich hingewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zu möglichen Immissionen durch die be-
stehenden Bahnanlagen wird zur Kenntnis genom-
men. 

Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu be-
teiligen und uns zu gegebener Zeit den Satzungsbe-
schluss zu übersenden. 

Der Hinweis wird beachtet. 

 

 

5 PLEdoc GmbH 18.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Von der Open Grid Europe GmbH, Essen, der Gas-
LINE GmbH & Co. KG, Straelen, und der Viatel 
Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, sind wir mit 
der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der 
Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffent-
lich-rechtlichen Verfahren beauftragt. 

Wir haben die Unterlagen zur 21. Änderung des Flä-
chennutzungsplans und Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 109 von Ihrer Homepage heruntergeladen. 
Im Flächennutzungsplan und im Bebauungsplan sind 
die Verläufe der eingangs aufgeführten Versorgungs-
anlagen im erforderlichen Umfang lagerichtig darge-
stellt. Die Versorgungsanlagen liegen jeweils in einem 
10 m breiten Schutzstreifen (5 m beiderseits der Lei-
tungsachse). 

Die Darstellung der Versorgungsanlagen ist sowohl im 
Flächennutzungsplan als auch Bebauungsplan nach 
bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit 
einer Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlossen. 

In der Abwägung ist unser Bezugsschreiben wiederge-
geben. Als Abwägungsvorschlag ist niedergeschrie-
ben, dass die Ausführungen unseres Schreibens vom 
20.11.2017 zur Kenntnis genommen bzw. im Rahmen 
der Erschließungsmaßnahme beachtet werden. Hiermit 
sind wir einverstanden. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

21. Änderung des Flächennutzungsplans 

Unter Punkt 4.1.3 und 8.2 der Begründung wird auf 
das Vorhandensein der Versorgungsanlagen der Open 
Grid Europe GmbH hingewiesen. Mit den dort ge-
machten Aussagen sind wir einverstanden. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
durch die Planung ergeben sich keine Einschränkun-
gen und Nachteile für den Bestand und den Betrieb 
der Versorgungsanlagen. 



Gemeinde Bohmte  Bebauungsplan Nr. 109 „Hafen- und Industriegebiet – Futtermittel- und Schüttguthafen“ 
- Abwägungsvorschläge nach öffentlicher Auslegung 

8 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 109 

Aus dem Bebauungsplan ist zu ersehen, dass der 
Schutzstreifenbereich der Versorgungsanlage nicht in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans hineinreicht. 
Wir erheben daher gegen die Aufstellung des Bebau-
ungsplans innerhalb der uns angezeigten Grenzen kei-
ne Einwände. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

In der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 109 unter 
Punkt 8.3 wird auf die Versorgungsanlagen der Open 
Grid Europe GmbH hingewiesen. Mit den dort ge-
machten Aussagen sind wir einverstanden. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte dem beilie-
genden Merkblatt der Open Grid Europe GmbH „Be-
rücksichtigung von unterirdischen Ferngasleitungen 
bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen". 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

Abschließend teilen wir Ihnen mit: 

Im Geltungsbereich des hier angezeigten Bauleitplans 
sind keine von uns verwalteten Kabelschutzrohranla-
gen der GasLINE GmbH & Co. KG vorhanden. 

In Geltungsbereich des hier angezeigten Bauleitplans 
sind keine von uns verwalteten Kabelschutzrohranla-
gen der Vital Deutschland GmbH vorhanden. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

6 Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Osnabrück) 22.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die Gemeinde Bohmte plant unmittelbar nördlich des 
Mittellandkanals und östlich der Bundesstraße B 51 
die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen sowie 
Sondergebieten mit der Zweckbestimmung „Hafen für 
Futtermittel und Schüttgüter". Der überplante Bereich 
zur Größe von ca. 14 ha wird derzeit in weiten Teilen 
landwirtschaftlich genutzt. Zum jetzigen Planungs-
stand nehmen wir aus landwirtschaftlicher Sicht wie 
folgt Stellung: 

 

Die betreffenden landwirtschaftlich genutzten Berei-
che innerhalb des Planungsraumes werden von land-
wirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben bewirtschaf-
tet. Die Flächen besitzen hinsichtlich der Bodengüte 
sowie auch im Hinblick auf die ordnungsgemäße Ver-
wertung der in den auf Tierhaltung spezialisierten Be-
trieben anfallenden Wirtschaftsdünger eine hohe Wer-
tigkeit. Vor diesem Hintergrund setzen wir voraus, 
dass die Planung und der zukünftige Flächenübergang 
in enger Abstimmung mit den entsprechenden Be-
triebsleitern erfolgen. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Flächen im Plangebiet befinden sich bereits vor-
wiegend im öffentlichen Eigentum bzw. es hat ein 
einvernehmliche Abstimmung mit den Eigentümern 
stattgefunden. 
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Auf die folgenden Punkte sei weiterhin hingewiesen: 

 Die Zuwegungen zu den innerhalb des Pla-
nungsraumes liegenden bzw. an diesen an-
grenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
sind dauerhaft zu erhalten. 

 Soweit ein Einfluss zukünftiger Baumaßnah-
men auf die Grundwasserverhältnisse und 
somit das Ertragspotential landwirtschaftli-
cher Nutzflächen nicht mit Sicherheit ausge-
schlossen werden kann, sind diese Effekte 
nach anerkannten Methoden zu quantifizieren 
und den Bewirtschaftern angemessen zu ent-
schädigen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, er ist in 
der Planung beachtet worden. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ggf.  
im Rahmen des Entwässerungskonzeptes beachtet. 

Im Rahmen der Bewirtschaftung der an den Planungs-
raum angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
treten insbesondere zu Vegetationsbeginn und zum 
Zeitpunkt der Ernte zwangsläufig Geräusch-, Staub- 
und Geruchsimmissionen auf. Dieses ist unvermeidbar 
und als ortsüblich hinzunehmen. Entsprechende Hin-
weise sollten in die Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Be-
gründung wird um diesen Aspekt ergänzt. 

 

 

7 Westnetz GmbH 26.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 21. Dezem-
ber 2017 in obiger Angelegenheit und teilen Ihnen 
mit, dass seitens der innogy Netze Deutschland 
GmbH grundsätzlich keine Bedenken gegen den oben 
näher bezeichneten Bebauungsplan bestehen. 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 21. Dezem-
ber 2017 in obiger Angelegenheit und teilen Ihnen 
mit, dass seitens der innogy Netze Deutschland 
GmbH grundsätzlich keine Bedenken gegen den oben 
näher bezeichneten Bebauungsplan bestehen. 

Bei evtl. Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen erd-
verlegten Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu 
nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden wer-
den. Schachtarbeiten in der Nähe der Versorgungsein-
richtungen sind von Hand auszuführen. Wir bitten Sie 
zu veranlassen, dass sich die bauausführenden Firmen 
rechtzeitig vor Inangriffnahme der Bauarbeiten mit 
unserem Netzbetrieb in Bad Essen, Telefon 05472 
9429-0 in Verbindung setzen damit diesen ggf. der 
Verlauf der Versorgungseinrichtungen angezeigt 
werden kann. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet, 

Rechtzeitig vor Inangriffnahme der Erschließungs-
maßnahmen (Ausbau der Straßen, Verlegung der 
Rein-und Abwasserleitungen usw.) in diesem Bauge-
biet bitten wir um eine entsprechende Mitteilung, 
damit wir das Versorgungsnetz planen und entspre-
chend disponieren können. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet, 

Falls bei Erschließung dieses Baugebietes auch eine 
Erweiterung der Straßenbeleuchtung gewünscht wird, 
bitten wir Sie, uns dieses rechtzeitig mitzuteilen, da-
mit die Arbeiten für die allgemeine öffentliche Ver-
sorgung und für die Straßenbeleuchtung in einem Ar-
beitsgang durchgeführt werden können. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet, 
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Der Anschluss des mit dem Bebauungsplan ausge-
wiesenen Gebietes an das Erdgasversorgungsnetz ist 
möglich. Änderungen und Erweiterungen der Versor-
gungseinrichtungen behalten wir uns unter Hinweis 
auf die §§ 13, 30, 31 und 32 BauGB ausdrücklich vor.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet, 

Diese Stellungnahme ergeht o, Auftrag der innogy 
Metzte Deutschland GmbH als Eigentümerin der An-
lage (n). 

 

 

 

8 Deutsche Telekom Technik GmbH 30.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Tele-
kom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsbe-
rechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entge-
genzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung 
nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 
21.11.2017 und haben zu den o.a. Planungen keine 
weitere Bedenken oder Anregungen. 

Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindes-
tens drei Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzei-
gen und bitten Sie, uns zu der Baubesprechung mit den 
Versorgungsbetrieben einzuladen. 

Wir sind dann gerne bereit einen Mitarbeiter zu der 
Besprechung zu entsenden. Bei Planungsänderungen 
bitten wir uns erneut zu beteiligen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung 
eigener TK-Linien im Baugebiet prüfen. Je nach Aus-
gang dieser Prüfung wird die Telekom eine Aus-
bauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund be-
hält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehen-
den oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur 
durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines 
eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der 
Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG 
wird sichergestellt. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindes-
tens drei Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzei-
gen und bitten Sie, uns zu der Baubesprechung mit den 
Versorgungsbetrieben einzuladen. 

Wir sind dann gerne bereit einen Mitarbeiter zu der 
Besprechung zu entsenden. Bei Planungsänderungen 
bitten wir uns erneut zu beteiligen. mai1to:T-N-PTI-
12-Planungsanzeigen@te1ekom.de 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 
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9 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 23.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 21.12.2017. 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach inter-
nen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine 
Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neu-
baugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem 
Team Neubaugebiete in Verbindung: 

Vodafone Kabel Deutschland GmbH Neubaugebiete 
KMU Südwestpark 15 90449 Nürnberg Neubaugebie-
te.de@vodafone.com 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes 
Ihrer Kostenanfrage bei. 

Weiterführende Dokumente: 

 Wichtiger Hinweis  

 Kabelschutzanweisungen  

 Zeichenerklärung 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung ggf. beach-
tet. 

 

 

 

10 Landkreis Osnabrück  29.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die öffentliche Auslegung der o.g. Planung in der Zeit 
vom 02.01.2018 bis einschließlich 05.02.2018 wird 
zur Kenntnis genommen. 

Aus der Sicht des Landkreises Osnabrück nehme ich 
wie folgt Stellung:  

Regional- und Bauleitplanung:  

Hinsichtlich der Regelung zum Einzelhandel - Einzel-
handel/Großhandel für nicht zentralrelevante Sorti-
mente sind zulässig - weise ich erneut (wie bereits in 
meiner ersten Stellungnahme von 11/2017) darauf hin, 
dass vom Zentralen Ort räumlich abgesetzte GE/GI 
Gebiete nicht mit zum Zentralen Siedlungsgebiet ge-
hören. Daher ist eine mögliche Ansiedlung eines Ein-
zelhandelsgroßprojektes mit Verkauf an Endverbrau-
cher aus raumordnerischer Sicht nicht zulässig (LROP 
2017 2.3 04 - Konzentrationsgebot). 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Be-
gründung wird um diesen Aspekt ergänzt. 

 

Die Ziele zur Steuerung des großflächigen Einzelhan-
dels (hier u.a. das Konzentrationsgebot) richten sich 
wegen ihrer Bindungswirkung nach § 4 Abs. 1 ROG 
und § 1 Abs. 4 BauGB u.a. an die Träger der Bauleit-
planung. Bebauungspläne müssen so ausgestaltet wer-
den, dass sie keine Einzelhandelsvorhaben ermögli-
chen, die den in Kapitel 2.3, LROP 2017 festgesetzten 
Zielen widersprechen. 

Daher bitte ich darum, die Ansiedlung großflächigen 
Einzelhandels planerisch zu verhindern, bspw. durch 
Ausschluss des Verkaufs an Endverbraucher. 

 

 

 

Dem Hinweis ist bereits gefolgt worden, er entspricht 
den städtebaulichen Zielen der Planung hier ein In-
dustrie- und Gewerbegebiet mit Hafennutzung zu ent-
wickeln. In der textlichen Festsetzung Nr. 1.4 sind 
Einzelhandelsbetriebe und der Verkauf von Produkten 
an den Endverbraucher bereits ausgeschlossen. 
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Untere Denkmalschutzbehörde:  

Aus Sicht der Denkmalpflege werden gegen die 21. 
Änderung des Flächennutzungsplanes und die parallele 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 109 "Hafen- und 
Industriegebiet Futtermittel- und Schüttguthafen" der 
Gemeinde Bohmte baudenkmalpflegerische Bedenken 
zurückgestellt. 

Auf dem Grundstück Donaustr. 6 in Bohmte steht das 
ehem. Heuerhaus zu Hof Laumberg aus dem Jahr 
1830. Es handelt sich um ein Fachwerkgebäude in 
Zweiständerbauweise unter Satteldach. Das Gebäude 
ist als Einzeldenkmal nach § 3 Abs. 2 des Nds. Denk-
malschutzgesetz im Verzeichnis der Baudenkmale für 
die Gemeinde Bohmte aufgeführt. Am Erhalt des Ge-
bäudes besteht ein öffentliches Interesse. Im Flächen-
nutzungsplan sollte das Gebäude als Baudenkmal 
nachrichtlich dargestellt werden. 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ist das 
Umfeld des Baudenkmals so zu gestalten, dass das 
Baudenkmal so gering wie möglich beeinträchtigt wird 
und ein Erhalt und eine Nutzung des Baudenkmals 
dauerhaft möglich bleiben. 

Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege beste-
hen keine Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 

 

 

 

Landwirtschaftlicher Immissionsschutz: 

Aus Sicht des landwirtschaftlichen Immissionsschut-
zes bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 109 „Hafen- und Industriegebiet - Futter-
mittel- und Schüttguthafen" und parallel gegen die 21. 
Änderung des FNPs keine Bedenken. 

Unzulässige Geruchsimmissionen durch Tierhaltung 
sind in diesem Bereich nicht zu erwarten. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Untere Naturschutzbehörde: 

Aufgrund der Stellungnahme von Unterzeichner vom 
22.11.2017 zur Bauleitplanung der Gemeinde Bohmte 
sind die geforderten Punkte korrigiert worden. Diese 
erfolgte auch durch ein geführtes Telefongespräch mit 
dem Planungsbüro. 

Gegen die korrigierte Fassung des Umweltberichtes 
werden keine Bedenken geltend gemacht. 

Die getroffenen Aussagen zum Thema „Artenschutz" 
und die erforderliche Umsetzung der CEF-
Maßnahmen aus den beiden Fachgutachten sind zwin-
gend umzusetzen und mit zu genehmigen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die erfor-
derliche Umsetzung der CEF-Maßnahmen aus den 
beiden Fachgutachten werden in Abstimmung mit der 
Gemeinde Bohmte umgesetzt. 

Untere Wasserbehörde:  

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück 
ist aufgrund der bestehenden hydraulischen Belastung 
der Kläranlage Bohmte unbedingt frühzeitig am Bau-
genehmigungsverfahren zu beteiligen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 
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Das vorliegende Oberflächengewässerkonzept berück-
sichtigt ausschließlich nicht verunreinigtes Oberflä-
chenwasser. Im jeweiligen Baugenehmigungsverfah-
ren sind Aussagen über die Qualität des anfallenden 
Oberflächenwasser zutreffen und gegebenenfalls Re-
genwasserbehandlungsanlagen vorzusehen. Das DWA 
Merkblatt M 153 in der jeweils gültigen Fassung ist 
dabei zu berücksichtigen. 

Hinweis zu bestehenden Abwasserbeseitigung: 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt zurzeit über Klein-
kläranlagen. Die Kleinkläranlage auf dem Grundstück 
Donaustraße 4 hat auch noch Bestandsschutz bis Ende 
2023. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Grundwasserschutz:  

Sofern im Zuge der Bauarbeiten eine Grundwasserhal-
tung erforderlich wird, so bitte ich zu berücksichtigen, 
dass hierfür ab einer täglichen Entnahmemenge von 50 
m3 eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich wird. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

 

Brandschutz:  

Zu dem o.g. Bauleitplanverfahren nehme ich nach 
Maßgabe der mir vorliegenden o.g. Unterlagen und 
soweit daraus ersichtlich in brandsicherheitlicher und 
feuerlöschtechnischer Hinsicht wie folgt Stellung: 

Die von hier aus wahrzunehmenden öffentlichen Be-
lange des vorbeugenden Brandschutzes sind dann als 
auszureichend anzusehen, sofern die Zugänglichkeit 
und die Löschwasserversorgung als abhängige (B) und 
unabhängige (C) gewährleistet sind. 

(A) 

Die Erschließung der Baugrundstücke muss den An-
forderungen an die Zuwegung und den Anordnungen 
der baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück gemäß 
§ 1/2 DVO-NBauO zu § 4/14/33 NBauO entsprechen. 

Ein erforderlicher Einsatz von Feuerlösch- und Ret-
tungsfahrzeugen muss jederzeit ordnungsgemäß und 
ungehindert möglich sein. 

(B) 

Neben der Erschließung von Schmutzwasser und 
Trinkwasser ist auch für eine ausreichende Löschwas-
serversorgung Sorge zu tragen. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 
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Die Löschwasserversorgung ist in einer der örtlichen 
Verhältnissen entsprechenden Weise mit der zur 
Brandbekämpfung erforderlichen ausreichenden Was-
sermenge und Entnahmestellen gemäß Nds. Brand-
schutzgesetz sicherzustellen. 

Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m3/2 h) 
müssen, unter Berücksichtigung der baulichen Nut-
zung und der Gefahr der Brandausbreitung, dem 
DVGW - Arbeitsblatt W 405 - entsprechen. 

Löschwasserentnahmestellen sind aus dem Wasser-
rohrnetz mittels Hydranten (DIN 3222/DIN 3221) in 
Ausführung und Anzahl entsprechend dem DVGW-
Arbeitsblatt W 331 sicherzustellen. Die ausreichende 
hydraulische Leistungsfähigkeit der Wasserleitung zur 
Sicherstellung der abhängigen Löschwasserversorgung 
ist durch Vorlage nachzuweisen. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

Im Gegensatz zu der in der Begründung genannten 
Abständen der Hydranten zu den Gebäuden von 
höchstens 160 m, sind Hydranten, vorzugsweise Über-
flurhydranten, ein einem Abstand von höchstens 150 
m untereinander zu errichten. 

Deren Standorte sind im Einvernehmen mit dem Ge-
meinde- bzw. Ortsbrandmeister und dem zuständigen 
Brandschutzprüfer, der Hauptamtlichen Brandschau 
des Landkreises Osnabrück rechtzeitig vor Beginn der 
erschließungsarbeiten festzulegen. 

 
 
 
Die Begründung wird korrigiert.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet.  

(C) 

Die Gefahrenabwehr im Brandfalle nur auf „ein 
Standbein", der abhängigen Löschwasserversorgung 
auszurichten, ist brandsicherheitlich und auch feuer-
löschtechnisch erheblich bedenklich. 

Zur Sicherstellung der unabhängigen Löschwasserver-
sorgung aus dem Mittellandkanal ist es notwendig, 
dass im Bereich des Bebauungsplangebietes ausrei-
chende und geeignete Löschwasserentnahmestellen 
unmittelbar am Kanalufer ausgewiesen, angelegt, ein-
gerichtet und unterhalten werden. Diese Löschwasser-
entnahmestellen müssen auch mit schweren Feuer-
wehrfahrzeugen zu jeder Tages- und Nachtzeit und 
auch zu Übungszwecken uneingeschränkt erreichbar 
und einsatzbereit sein; sie müssen daher stets entspre-
chend freigehalten werden. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 
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Deshalb ist von der Hafenstraße, im Bereich des Wen-
debeckens, eine Feuerwehrzufahrt zum Mittellandka-
nal so breit anzulegen, dass Begegnungsverkehr auch 
mit schweren Feuerfahrzeugen möglich ist. Unmittel-
bar am Kanalufer ist eine geeignete und ausreichend 
große Feuerwehraufstell- und Bewegungsfläche ge-
mäß DIN 14 090 einzurichten. Sie ist so groß zu be-
messen, dass mindestens drei Feuerwehrlöschfahrzeu-
ge zur Löschwasserentnahme und - Förderung gleich-
zeitig anlegen können und sie ist mit dem unmittelbar 
am Kanalufer befindlichen Fahrweg zu verbinden. Die 
weiteren Maßnahmen und technischen Einzelheiten 
sind im Einvernehmen mit dem Gemeindebrandmeis-
ter der Freiwilligen Feuerwehr Bohmte und dem zu-
ständigen Brandschutzprüfer der Hauptamtlichen 
Brandschau des Landkreises Osnabrück rechtzeitig bei 
Planungsbeginn festzulegen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

 

Weitere Anregungen sind insoweit nicht vorzutragen. 

Die Beteiligung Träger öffentlicher Belange entbindet 
jedoch nicht von der Verantwortung im Sinne von § 2 
Abs. 1 BauGB. 

 

 

 

11 Wasserverband Wittlage 30.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die mir überlassenen Unterlagen zur 21. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 109 „Hafen- u. Industriegebiet - 
Futtermittel- und Schüttguthafen" habe ich geprüft. 

Hierzu verweise ich vollinhaltlich auf meine Stellung-
nahme vom 22.11.2017, die ich im Verfahren gemäß § 
4 Absatz 1 BauGB bereits abgegeben habe und die in 
den Abwägungsvorschlägen nach frühzeitiger Beteili-
gung auch enthalten ist. 

 

1. Im Verfahrensgebiet verlaufen Wasser- und 
Abwasserdruckleitungen des Wasserverban-
des Wittlage. Zur näheren Information füge 
ich jeweils einen Ausschnitt aus dem Wasser-
leitungskataster sowie Kanalkataster im Maß-
stab 1:2.000 bei. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

2. Die Anschlussmöglichkeit des beplanten Ge-
bietes an die zentrale Wasserversorgung ist 
gegeben. Das Leitungsnetz ist entsprechend 
auszubauen und zu erweitern. Der Anschluss 
der Grundstücke erfolgt nach den Wasserver-
sorgungsbedingungen des Wasserverbandes 
Wittlage. Die Versorgung mit Trinkwasser im 
normalen Umfang kann sichergestellt werden.

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und in der Erschließungsplanung beachtet. 
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3. Durch das Verfahrensgebiet entlang der heu-
tigen Hafenstraße verläuft unsere Abwasser-
transportleitung zwischen den Kläranlagen 
Bad Essen und Ostercappeln (Druckleitung 
bestehend aus 2 Rohren PE da = 315 mm und 
da = 250 mm sowie einem LWL-Kabel, siehe 
beigefügten Lageplan), sowie außerdem eine 
Wasserleitung DN 100 PVC. Die Leitungen 
verlaufen in den zukünftig geplanten Teilflä-
chen „SO1" und „SO2" innerhalb der über-
baubaren Bereiche. Die Leitungen dürfen 
nicht überbaut werden, ggf. sind sie vorab in 
geeigneter Weise in andere Trasse zu verle-
gen. Die hierfür anfallenden Kosten sind vom 
Maßnahmenverursacher zu tragen. 

 

 

 

 

Die genannten Leitungen werden umgelegt, sie wer-
den in die neue Trasse der Hafenstraße verlegt wer-
den. 

 

4. Eine Mehrbelastung der Vorflut bzw. des ge-
nannten Gewässers III. Ordnung aus der be-
absichtigten Flächenversiegelung ist durch 
geeignete Maßnahmen auszuschließen. Ober-
flächenabflüsse von den Zu bebauenden 
Grundstücken sollten soweit möglich - auch 
im Hinblick auf § 55 Abs. 2 Wasserhaus-
haltsgesetz (VVHG) - ortsnah versickert wer-
den. Die Verwendung wasserdurchlässiger 
Materialien zur Oberflächenbefestigung ist 
daher zu empfehlen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und ggf. in der Erschließungsplanung beachtet. 

 

5. Im Bereich des Grundstücks Donaustraße 4 
ist neben dem vorgesehenen Wendehammer 
eine Gewässerverlegung vorgesehen. Für die 
Maßnahme ist ein Wasserrechtsantrag beim 
Landkreis Osnabrück - Untere Wasserbehör-
de einzureichen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Zuge der Erschließungsplanung beachtet. Es 
wird im Zuge der Erschließungsplanung ein Wasser-
rechtsantrag beim Landkreis Osnabrück - Untere 
Wasserbehörde - eingereicht. 

6. Für die durchzuführenden Kompensationen 
empfehle ich unter Verweis auf die am 1. 
November 2013 abgeschlossene „Vereinba-
rung über eine gemeinsame Initiative zur 
Umsetzung wasserwirtschaftlicher und land-
schaftspflegerischer Maßnahmen im Ein-
zugsgebiet des Dümmers" Maßnahmen ge-
meinsam und in Gewässernähe zu entwickeln.

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. Die Kompensation wird gemäß der ge-
nannten Vereinbarung im Einzugsgebiet des Düm-
mers umgesetzt. 

 

Unter Einhaltung der genannten Punkte hat der Unter-
haltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte" gegen die 13. 
Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 99 „Hafen- und Indust-
riegebiet Mittellandkanal" keine Bedenken. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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12 Unterhaltungsverband Obere Hunte 30.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die Unterlagen zur 21. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 109 „Hafen- u. Industriegebiet - Futtermittel- und 
Schüttguthafen" habe ich geprüft. 

 

Hierzu weise ich vollinhaltlich auf meine Stellung-
nahme vom 22.11.2017, die ich im Verfahren gemäß § 
4 Absatz 1 BauGB bereits abgegeben habe und die in 
den Abwägungsvorschlägen nach frühzeitiger Beteili-
gung auch enthalten ist. 

 

1. Im Verfahrensgebiet verläuft das Gewässer 
III. Ordnung „A" der Beitragsabteilung Stir-
pe-Oelingen. Das Gewässer ist nicht separat 
abgemarkt, sondern verläuft im ge-
meindlichen Straßenflurstück der Donaustra-
ße. Es befindet sich jedoch in der Unterhal-
tungspflicht des Unterhaltungsverbandes Nr. 
70 „Obere Hunte". Auf Grundlage unserer 
Verbandssatzung ist entlang des Gewässers 
ein Räumstreifen in der Breite von 5 m be-
zogen auf die Böschungsoberkante einzuhal-
ten. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Grabenräumung ist über die benachbarte Ver-
kehrsfläche der Donaustraße (einschl. der Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung) möglich und 
damit gesichert. 

 

2. Evtl. Erschwernisse in der Gewässerräumung, 
die aus Bauvorhaben im Verfahrensgebiet 
begründet sind, sind dem Unterhaltungs-
pflichtigen gemäß § 75 Niedersächsisches 
Wassergesetz (NWG) zu erstatten. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

3. Die Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband 
und auch die Beitragspflicht für die Gewässer 
II. und III. Ordnung ruht auf den Grundstü-
cken und bleibt auch nach der Aufteilung in 
Baugrundstücke bestehen. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

4. Die Anschlussmöglichkeit des beplanten Ge-
bietes an die zentrale Abwasserbeseitigung 
gegeben. Der Anschluss der Grundstücke er-
folgt nach den Abwasserentsorgungsbedin-
gungen des Wasserverbandes Wittlage. Ob 
der Anschluss über ein lokales Freigefällesys-
tem mit Einzelpumpwerk oder komplett mit 
Druckentwässerung mit Anschluss an das be-
stehende Entwässerungssystem außerhalb des 
Verfahrensgebietes erfolgt, behält sich der 
Verband derzeit noch vor. Das Leitungsnetz 
ist in jedem Fall entsprechend zu erweitern. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

5. Um die zusätzlichen Belastungen der lokalen 
kleineren Fließgewässer aus der Oberflächen-
entwässerung gering zu halten, sollte ange-
strebt werden, das unverschmutzte Nieder-
schlagswasser von möglichst großen Flächen 
in den Mittellandkanal einzuleiten. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und ggf. in der Erschließungsplanung beachtet. 
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Unter Einhaltung der genannten Punkte hat der Was-
serverband Wittlage gegen die 21. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 109 „Hafen- u. Industriegebiet - Fut-
termittel- und Schüttguthafen" keine Bedenken. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

13 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr Osnabrück 

31.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Zu Ihrer o. a. Bauleitplanung werden seitens des Ge-
schäftsbereiches Osnabrück weiterhin Einwendungen 
erhoben. 

Ich habe mit meiner Stellungnahme vom 16.11.2017 
ausführlich dargelegt, dass die Gemeinde Bohmte ver-
pflichtet ist, nicht nur den Einmündungs-
/Kreuzungsbereich des Anschlusses des Be-
bauungsplanes Nr. 99 an die von hier betreute Bundes-
straße 51 auszubauen, sondern auch noch zusätzlich 
die Kosten für einen evtl. erforderlichen Aus-/Umbau 
des Kreisverkehrs B 51/B 65/ B 218 Leckermühle al-
lein zu tragen hat. 

 

Die dem Bebauungsplan Nr. 109 zugrunde liegende 
Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass 
im Einmündungsbereich der Hafenstraße auf die 
Bundesstraße 51 ein verkehrlich Um- und Ausbau mit 
Einrichtung einer Links- und Rechtsabbiegespur und 
der Installation einer Lichtsignalanlage erforderlich 
ist. Dies ist in der Planzeichnung abgebildet sowie in 
der Begründung beschrieben. 

Diese Forderung ist mit der von Ihnen selbst in Auf-
trag gegebenen Verkehrsuntersuchung begründet. Lt. 
Pkt. 5.2.2 der Verkehrsuntersuchung kommen die Ver-
fasser - und somit auch die Gemeinde als Auftraggeber 
- zu dem Ergebnis, dass bei der geplanten Reaktivie-
rung und Erweiterung des Hafen- und Industriegebie-
tes alle vier Knotenpunktarme des Kreisverkehrs die 
Qualitätsstufe F in der Spitzenstunde aufweisen und 
somit überlastet sein werden. 

Die Überlastung kann bereits mittelfristig eintreten 
und nicht erst bzw. spätestens nach Umsetzung aller 
Baumöglichkeiten des Containerhafens mit Besiedlung 
der Industrie-und Gewerbeflächen. 

In der Verkehrsuntersuchung ist nichts darüber ausge-
sagt, dass die Überlastung des Kreisverkehrs in ir-
gendeiner Art und Weise abhängig von anderen 
überörtlichen Verkehrsprojekten sein könnte, wie der 
von Ihnen angesprochene Bau der BAB 33. 

 

 

 

Darüber hinaus kommt die Verkehrsuntersuchung zu 
dem Ergebnis, dass eine Überlastung des Kreisver-
kehrs Leckermühle nach Umsetzung aller Baumög-
lichkeiten eintreten wird und ggf. auch schon mittel-
fristig erfolgen kann, so dass dann mind. der Ausbau 
des Kreisverkehrs mittels eines Bypasses aus Fahrt-
richtung Bohmte kommend erforderlich ist. 
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Insofern ist es aus hiesiger Sicht unverständlich und 
nicht nachvollziehbar, wie Sie in Ihrer Abwägung zu 
dem Ergebnis kommen, dass der Umfang des Ausbau-
es des Kreisverkehres nicht ursächlich und allein durch 
die von Ihnen geplante Bauleitplanung notwendig sein 
sollte. Sie kommen deshalb zu dem falschen Abwä-
gungsergebnis, dass die Kosten der Baumaßnahme am 
Kreisverkehr nicht dem Baugebiet zugerechnet werden 
können, sondern der allgemeinen Verkehrsbelastung 
und Funktion von Bundesstraßen zuzurechnen seien. 
Hier wäre der Straßenbaulastträger der Bundesstraße 
51, also die Bundesstraßenbauverwaltung - vertreten 
durch den Geschäftsbereich Osnabrück - in eine wie 
auch immer zu teilende Kostenverantwortung zu zie-
hen. 

 

Die Forderungen nach Kostenübernahme sind nicht 
unmittelbarer Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. 
Diese Problematik ist im folgenden Umsetzungspro-
zess zwischen Gemeinde, Landkreis und Landesbe-
hörde abschließend zu klären. 

Diese Auffassung wird von mir aus den vorgenannten 
Gründen nicht geteilt. Ihre Auffassung bzw. Ihr Ab-
wägungsergebnis widerspricht ganz und gar der von 
Ihnen selbst aufgestellten Verkehrsuntersuchung, die 
Bestandteil der Bauleitplanung ist. 

Dieses gilt auch für den notwendigen Ausbau der 
Einmündung der Hafenstraße in die Bundesstraße 51. 
Gem. Ihrer Abwägung sehen Sie hier eine Kostenver-
antwortung der Gemeinde nur in Teilen als gegeben. 
Auch diese Schlussfolgerung steht im krassen Wider-
spruch zum Ergebnis der Verkehrsuntersuchung. Ein 
Ausbau der Einmündung mit einem Rechtsabbiege-
streifen im Zuge der Bundesstraße 51 sowie die Signa-
lisierung der Einmündung sind nur durch Ihre neue 
Bauleitplanung bedingt. 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung und der Ver-
kehrsuntersuchung sind die planungsrechtlich rele-
vanten Auswirkungen in verkehrlicher Hinsicht unter-
sucht worden. 

Ich bitte bzw. fordere Sie deshalb auf, Ihren Abwä-
gungsvorschlag zurückzuziehen und sich zu einer Kos-
tenübernahme für den Ausbau des Kreisverkehrs und 
der Einmündung der Hafenstraße zu verpflichten. Ich 
halte einen Aufstellungsbeschluss des Bebauungspla-
nes durch die Gemeinde für rechtsfehlerhaft und in der 
Sache falsch abgewogen und werde deshalb den Land-
kreis Osnabrück bitten, die 21. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes nicht zu genehmigen. 

Ferner werde ich bei einem evtl. Satzungsbeschluss 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes eine Normen-
kontrollklage anstrengen. 

Der Landkreis Osnabrück erhält eine Durchschrift 
meines Schreibens. 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für zukünftige Bauvorhaben 
zu schaffen. Dabei sind die Auswirkungen der Pla-
nung zu untersuchen, was in Bezug auf die verkehrli-
chen Auswirkungen durch die Verkehrsuntersuchung 
erfolgt ist. 

Finanzielle Auswirkungen der Planungen sind im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht planungsrelevant. 
Insofern kann die Forderung nach einer Kostenüber-
nahme nicht im Rahmen der Bauleitplanung geregelt 
werden. 

Hierzu sind zwischen den Beteiligten Vereinbarungen 
und Regelungen zu vereinbaren. Diese können aber 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung sein. 

 

 



Gemeinde Bohmte  Bebauungsplan Nr. 109 „Hafen- und Industriegebiet – Futtermittel- und Schüttguthafen“ 
- Abwägungsvorschläge nach öffentlicher Auslegung 

20 

14 IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim  31.01.2018 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück Ems-
land - Grafschaft Bentheim trägt bezüglich der o.g. 
Planung (Ausweisung von Gewerbegebieten und sons-
tigen Sondergebieten mit der Zweckbestimmung "Ha-
fen für Futtermittel und Schüttgüter") keine Bedenken 
vor. Wir begrüßen die Planänderungen im Hinblick 
auf eine weitere, qualifizierte Gewerbeentwicklung. 
Zudem werden mit der Planung die Ziele einer regio-
nalen Wirtschaftsförderung verfolgt. Unsere Stellung-
nahme gilt für beide o. g. Aufstellungsverfahren. 

 

Die Verfahren befinden sich zurzeit im frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Da 
noch nicht alle beurteilungsrelevanten Unterlagen vor-
liegen, ist diese Stellungnahme nicht als abschließend 
zu verstehen. Sollten uns vor Ablauf der Stellungnah-
mefrist weitere Anmerkungen zugehen, werden wir 
ergänzend vortragen. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Es werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für Neuansiedlungs- und Erweiterungsmöglichkeiten 
von Gewerbebetrieben geschaffen. Ebenso wird mit 
der Angebotsplanung für neue Gewerbebetriebe die 
Wirtschaftskraft der Gemeinde Bohmte erhalten bzw. 
weiter gestärkt. Ein weiteres Ziel der Bauleitplanung 
ist die Reaktivierung des bestehenden Futtermittel- 
und Schüttguthafens und die Intensivierung der Ha-
fennutzung. Dafür werden die Hafenflächen (sonstige 
Sondergebiete mit der Zweckbestimmung "Hafen für 
Futtermittel und Schüttgüter") erweitert und die Stra-
ßenführung der "Hafenstraße“ angepasst. Damit han-
delt es sich bei dieser Bauleitplanung um eine wirt-
schaftsfördernde Maßnahme im Sinne des § 1 Abs. 6 
Nr. 8 a und c BauGB (Berücksichtigung der Belange 
der Wirtschaft - hier: Bereitstellung von Betriebsflä-
chen - und des Belanges der Erhaltung, Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen in der Arbeitsmarktregi-
on), die sowohl den Ansiedlungsinteressen von Unter-
nehmen entgegenkommt als auch zur Stärkung des 
Arbeitsplatzangebotes in der Arbeitsmarktregion führt. 
Die neuen Bauflächen bewirken eine sinnvolle Arron-
dierung bzw. Erweiterung der bereits südöstlich des 
Plangebietes vorhandenen Ansätze und sind daher 
auch aus städtebaulichen Gründen zu begrüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu den geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan 
führen wir darüber hinaus folgendes aus: 

 

Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Ems-
land - Grafschaft Bentheim spricht sich im Hinblick 
auf Nutzungseinschränkungen auf Gewerbegebiete für 
einen Ausschluss betriebsbedingter Wohnnutzungen 
aus. Denn der Ausschluss trägt zu einer Vermeidung 
emissionsbedingter Restriktionen und damit Nut-
zungseinschränkungen des Gewerbegebietes durch 
Wohnnutzungen im Plangebiet bei. Im konkreten Fall 
tragen wir keine Bedenken vor, da betriebsbedingte 
Wohnnutzungen nur in den eingeschränkten Gewerbe-
gebieten (GEe) zulässig sind. Im Umkreis des Plange-
bietes befinden sich im Außenbereich die nächstgele-
genen Wohnnutzungen. Wir gehen davon aus, dass die 
getroffenen immissionsschutzrechtlichen Festsetzun-
gen - wie in der Begründung unter Nr. 4.4 "Lärmemis-
sionen" angeführt - geeignet sind, etwaige Nutzungs-
konflikte zu vermeiden. Zur Bewältigung von eventu-
ellen Konflikten im Bereich des Immissionsschutzes 
durch angrenzende Wohnnutzungen müssen dann ge-
eignete Maßnahmen und Festsetzungen getroffen wer-
den, die diese Nutzungskonflikte gar nicht erst entste-
hen lassen. Gewerbebetriebe sollten nicht mit Aufla-
gen zum aktiven Schallschutz betriebswirtschaftlich 
belastet werden. 

 

 

 

Die Ausführungen zum Ausschluss von Betriebs-
leiterwohnungen in den GE-Gebieten und deren aus-
nahmsweise Zulässigkeit in den GEE-Gebieten wer-
den zustimmend zur Kenntnis genommen. In diesem 
Zusammenhang ist noch ergänzend anzumerken, dass 
im Sondergebiet Hafen Betriebsleiterwohnen unzuläs-
sig ist. 

 

 

 

 

 

Durch die Lärmkontingentierung und die analoge Ab-
stufung der Baugebiete werden die Schutzansprüche 
auf der Ebene der Bauleitplanung gewährleistet. Bei 
Betriebsansiedlungen ist die Einhaltung der jeweiligen 
Lärmkontingente im Baugenehmigungsverfahren 
nachzuweisen. Schallschutzauflagen für den sich an-
siedelnden Betrieb hängen von der Art des Betriebes 
und der Gebietskategorie (wie GE oder GEE) des 
Grundstücks ab. 

Aus den bekannten besonderen städtebaulichen Grün-
den im Sinne des § 1 Abs. 9 BauNVO begrüßen wir 
den Ausschluss von Vergnügungsstätten und wesens-
ähnliche Nutzungen sowie die vorgesehenen Regelun-
gen zur Einzelhandlungsentwicklung für die Bauflä-
chen.  

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Bei der Besiedlung der ausgewiesenen Gewerbe- und 
Sondergebiete ist mit erhöhtem Schwerverkehr zu 
rechnen. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung 
zum Bebauungsplan Nr. 99 „Hafen- und Industriege-
biet Mittellandkanal“ der Gemeinde Bohmte sind wei-
terhin gültig und zu beachten. Die Verkehrsführung ist 
an die entsprechenden Erfordernisse anzupassen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Bitte teilen sie uns das Ergebnis der Abwägungsbera-
tung in den Ratsgremien gem. § 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB mit. 
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15 Umweltforum Osnabrücker Land e.V., 05.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Im vorbezeichneten Verfahren gibt das Umweltforum 
Osnabrücker Land e.V. sowohl im eigenen Namen als 
auch im Namen des Landesverband Bürgerinitiativen 
Umweltschutz e.V. (LBU), des Bundes für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesver-
band Niedersachsen e.V. und des Naturschutzbundes 
Deutschland (NABU), Landesverband Niedersachsen 
e.V., folgende Stellungnahme ab, mit der Einwen-
dungen gegen das Vorhaben erhoben werden und die 
gleichzeitig Einwendung im Sinne des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist. Das Umweltforum Osnab-
rücker Land e.V. wird nach außen vertreten durch den 
Vorsitzenden, Herrn Andreas Peters sowie den zwei-
ten Vorsitzenden Dr. Matthias Schreiber. 

 

Das in dem B-Plan Nr. 109 vorgesehene Vorhaben 
sieht den Bau bzw. die »Optimierung" eines »Hafens 
für Futtermittel und Schüttgüter im Bohmter Ortsteil 
Oelingen am Mittellandkanal vor. Dazu soll das Ge-
lände des bereits bestehenden, aber zurzeit still lie-
genden Hafens (2,1 Hektar) auf insgesamt 13,76 Hek-
tar erweitert werden. Der größte Teil dieser Erweite-
rungsflächen wird bislang landwirtschaftlich genutzt. 
Es handelt sich hierbei um hochwertige Plaggenesch-
böden, die durch die geplante Versiegelung ihre na-
türlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen können. 

Dies ist als schwerwiegender Eingriff in den Natur-
haushalt zu bewerten. Bei solchen Eingriffen ist die 
Vermeidbarkeit zu prüfen, bzw. die Unvermeidbar-
keit nachzuweisen (s. BNatSchG §15). 

 

 

 

Da es bereits eine ausgewiesene Fläche von 2,1 Hek-
tar für den Hafen gibt, die Zurzeit brachliegt, stünde 
diese Fläche für das Vorhaben zur Verfügung. Ein 
weiterer Bedarf wird nicht erkannt und in der Be-
gründung des B-Plans Nr. 109 auch nicht nachgewie-
sen. Obendrein gibt es am Mittellandkanal bereits 
mehrere, z.T. versiegelte Hafenflächen in den Nach-
bargemeinden, z.B. Bramsche-Engter und Wehren-
dorf, die ausreichend Kapazitäten für das Vorhaben 
mitbringen, ohne einen schwerwiegenden Eingriff zu 
verursachen. Der Eingriff ist daher als vermeidbar 
anzusehen, der BP Nr. 109 wird daher abgelehnt. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Eingriff wurde im Rahmen des Planverfahrens 
fachgerecht bewertet und die Kompensation nach dem 
Osnabrücker Modell ermittelt.  

 

 

 

Der Eingriff ist bei Infrastrukturprojekten unvermeid-
bar. Der Standort ist städtebaulich folgerichtig, da es 
sich beim Plangebiet um einen vorgeprägten Hafen-
standort (Bestandshafen) mit Gewerbeflächen (Be-
stand am Heggenkamp und Bauleitplanung Mittell-
landkanal I bis III) handelt. 

 

 

 

 

Der Bedarf ist vorhanden, es wird auf die umfangrei-
chen Planunterlagen und die Abwägung zum Bebau-
ungsplanverfahren Nr. 99 verwiesen. 
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Im Detail wird ausgeführt: 

Beim Artenschutzbeitrag (ASB) gibt es erhebliche 
Mängel, denn die, ornithologischen Kartierungen sind 
unzureichend. So wurde nur ein kleiner Teil der fest-
gestellten Arten kartenmäßig erfasst. Es hätten aber 
alle Arten quantitativ in ihrer Verbreitung dargestellt 
werden müssen. 

Weiterhin fehlen Erfassungen zu Gastvögeln. Das 
Störungsverbot wird zwar erwähnt, jedoch ist auch zu 
berücksichtigen, das der Störungstatbestand auch für 
die Mauser-, Wanderungs- und Überwinterungszeiten 
(s. BNatSchG Abs. 1. Nr.2) gilt. 

Es fehlen belastbare Unterlagen und Aussagen zu den 
lokalen Populationen aller europäisch geschützten Ar-
ten. Nur dann läßt sich die Störung beurteilen. 

Für ein 300 ha großes Untersuchungsgebiet reichen 
die vorgesehenen Erfassungszeiten, die an einem 
Termin nur 20 Minuten dauerten, nicht aus, um die 
methodischen Standards zur Erfassung aller Arten 
einzuhalten (s. SÜDBECK et. al. 2005). Zudem fällt 
auf, dass zumindest für die Brutvögel veraltete rote 
Listen verwendet wurden. 

Beim Artenschutz fehlt eine Betrachtung der be-
triebsbedingten Störungen, auch für die Zunahme des 
Verkehrs auf den zu- und abführenden Straßen. 

Die Anwendung der CEF-Maßnahmen ist mit der 
Rechtsprechung des BVerwG nicht in Einklang zu 
bringen. 

Zu dem Beitrag „Limnologische und fischereibiologi-
sche Untersuchungen" werden erhebliche Zweifel 
sowohl bez. Methodik wie auch Terminierung ange-
meldet. 

Die Fehler bei der artenschutzrechtlichen Betrachtung 
schlagen automatisch auf den Umweltbericht zurück 
und prägen diesen. 

Die Wirksamkeit von Fledermauskästen wird fehler-
haft eingeschätzt. Erfahrungsberichte aus Bayern zei-
gen vielmehr, dass Kästen oft erst nach vielen Jahren 
angenommen werden. Von einer lückenlosen Wirk-
samkeit kann also nicht ausgegangen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fachgutachten sind von einem erfahrenen Fachbü-
ro in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Osnabrück durchgeführt 
worden. Auch die Stellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde nach erfolgter öffentlicher Auslegung 
ist positiv. Daher hat die Gemeinde keine Zweifel an 
der fachlichen Richtigkeit der Gutachten zum Arten-
schutz. 
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Die Kompensationsmaßnahmen sind in ihrer Eignung 
nicht belegt. Zum einen fehlt es an der vollständigen 
Erfassung selbst europäischer Arten (z.B. Vögel). 
Menge und Verteilung sind unbekannt. Deren Le-
bensraumfunktion würde durch die vorgesehenen 
Maßnahmen also höchstens zufällig kompensiert. 
Überdies sind verschiedene Maßnahmen aufgrund be-
reits bestehender oder mit dem Vorhaben verbunde-
ner Beeinträchtigungen vorbelastet und deshalb 
höchstens zu Teilen anzurechnen. 

Hinzu kommt, dass der größte Teil der Kompensati-
onsmaßnahmen in großer räumlicher Distanz vom 
Eingriff erfolgen soll. 

Belange des Artenschutzes lassen sich allenfalls 
durch einen 1:1-Funktionsausgleich kompensieren. 
Die Anwendung eines Punkteschemas ist dafür von 
vornherein ungeeignet. Deshalb ist von einem Kom-
pensationsdefizit auszugehen. Kompensationsdefizite 
versperren aber die Einsatzmöglichkeit der Legalaus-
nahme nach § 44 Abs. 5 BNatSchG, so dass arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände unbewältigt blei-
ben. 

Das Umweltforum Osnabrücker Land e.V. wird den 
weiteren Verfahrensverlauf sehr genau beobachten. 
Bitte halten Sie uns über den Fortgang des Verfahrens 
auf dem Laufenden. 

 

 

 

 

 

Die Kompensationsmaßnahmen sind nach dem Osnab-
rücker Modell in enger Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises festgelegt wor-
den. In räumlicher Nähe standen keine Flächen zur 
Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Folgende Bürger haben Hinweise/Anregungen geäußert: 

 

1 Familie von der Haar-Beck/Mull  20.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Fristgerecht teilen wir Ihnen unsere Einwände und 
Bedenken mit und bitten um Prüfung und Antwort. 
Die Planungen beeinträchtigen uns in unseren Rech-
ten. 

Verschlechterung unserer Wohn- und Lebensqua-
lität: 
Durch die Entstehung des Hafen- und Industriegebie-
tes in der geplanten Größe und mit der zu erwarten-
den Lärmbelastung durch Verkehr und Gewer-
be/Industrie ist eine erhebliche Herabsetzung der 
Wohnqualität zu erwarten. Wir wohnen in der ersten 
Etage des Wohnhauses, daher ist hier insbesondere 
darauf zu achten, dass Lärmschutzmaßnahmen so 
weitreichend zu treffen sind, dass sowohl im Erdge-
schoss als auch in der ersten Etage der Lärmausbrei-
tung durch die angesiedelten Gewerbe entsprechend 
vorgebeugt wird. 

Insbesondere wird unsere Familie durch die direkte 
Lage am geplanten Gebiet die Lebensqualität und Ge-
sundheit gefährdet: 

 Bewohner arbeiten im Schichtdienst (Schlaf-
störung), 

 Konzentrationsstörung der sich in Schulaus-
bildung befindenden Familienmitglieder 
beim Lernen zu Hause, 

 Konzentrationsstörung während im Home-
office arbeitender Erwachsener, 

eingeschränkte Freizeitnutzung des eigenen Gartens. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Es sind die gesetzlichen Grenzwerte bei der Ansied-
lung von Gewerbebetrieben zu beachten. Über die 
Lärmkontingentierung im Bebauungsplan wird dies 
auf planungsrechtlicher Ebene vom Grundsatz gesi-
chert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu erwartende Lärmbelastung durch den Güter-
umschlag: 
Die angegebenen Werte lassen keine Ruhe tagsüber 
sowie keinen ruhigen Nachtschlaf zu. Wir als Anlie-
ger sind bereits jetzt durch zwei Bundesstraßen B51 
und B65 und die hochfrequentierte Bundesbahnstre-
cke Bremen-Osnabrück belastet. Bereits jetzt ist der 
Nachtschlaf gestört. Daher ist unbedingt darauf zu 
achten, dass die Lärmkontingente herabgesetzt wer-
den. 

 

 

Die Hinweise zur allgemein Verkehrslärmbelastung 
werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Lärmkontingente sind so gewählt, dass die ge-
setzlichen Grenzwerte eingehalten werden. Eine Her-
absetzung der Lärmkontingente würde zu einer Ein-
schränkung der Nutzbarkeit der Gewerbeflächen füh-
ren. Dies ist nicht möglich, da es Ziel der Planung ist 
den Hafenbetrieb und die gewerbliche Nutzung aus-
zuweiten. 
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Nachtarbeit führt zu Lärmbelastung durch Gü-
terumschlag, fahrenden und wartenden LKW-
Verkehr: 
Wir fordern, dass keine Betriebe angesiedelt werden, 
die 24/7-Betrieb planen oder durchführen. Die Wo-
chenend- und Nachtruhe ist zu gewährleisten. 

 

 

Die zu erwartende Lärmbelastung durch 
Lärmemissionen eines Industriegebiets in unmit-
telbarer Nähe zum Hafen ist zu hoch: 
Bei der zu erwartenden Lärmemission durch Gewer-
be/-Industrieansiedlung sowie hinzukommendem 
Verkehrslärm, der in diesem Fall dem Betriebslärm 
hinzuzurechnen ist, zwischen westlicher Donaustraße 
und Hafen ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten, dass die begrenzende Lärmwerte stark 
überschritten werden. 

Der Verkehrslärm der B 51 auch nachts macht bereits 
derzeit eine ungestörte Nachtruhe unmöglich. Eine 
weitere Lärmbelästigung durch weiteren Verkehrs-
lärm durch nächtliche Fahrzeugbewegungen und In-
dustrie-/Gewerbelärm hervorgerufen ist unzumutbar. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die sich ansiedelnden Betriebe haben die gesetzlichen 
Vorschriften und Grenzwerte einzuhalten. Seitens der 
Gemeinde Bohmte werden keine zusätzlichen Be-
schränkungen für erforderlich gehalten. 

 

 

 

 

Die gesetzlichen Grenzwerte sind von den künftigen 
Betrieben einzuhalten. Dies beinhaltet auch, dass die 
Gesamtbelastung aller Betriebe die Grenzwerte nicht 
überschreiten darf. Um dies zu sichern, wurde für den 
Bebauungsplan eine Lärmkontingentierung durchge-
führt. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens. 

 

 

Massive Bedenken bzgl. Lärm während der Bau-
phasen: 
Wir beantragen ab Baubeginn ein Nachtfahrverbot 
und keine Nachtschichtbetriebe aufgrund der zu er-
warten nächtlichen Lärmbelastung 

Wir fürchten gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch Lärmbelastung. Bereits in der Ausbauphase des 
Mittellandkanals in den 1970-er Jahren war die 
Lärmbelästigung enorm. 

Keine Ansiedlung von Betrieben, die mit Gefahrgü-
tern handeln oder sie herstellen: Wir fordern aus-
drücklich, dass keine Betriebe angesiedelt werden, 
die mit Gefahrgütern handeln oder sie herstellen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens.  

 

Seitens der Gemeinde sind auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes keine zusätzlichen Beschränkungen über 
die Lärmkontingentierung hinaus geplant. Im späteren 
Genehmigungsverfahren sind die jeweiligen gesetzli-
chen Grenzwerte einzuhalten und beim Betrieb ist der 
Stand der Technik einzuhalten. 

Massive Bedenken bzgl. elektrisch betriebener An-
lagen: 
In der Vergangenheit haben wir bereits negative Er-
fahrungen mit unzureichender Emissionsdämmung 
aus dem Hafengebiet gemacht. Die hieraus entstande-
nen niederfrequenten Wellen haben unseren Nacht-
schlaf und den Alltag massiv gestört. Die negativen 
Auswirkungen sind wissenschaftlich belegt. Hier 
muss unbedingt darauf geachtet werden, dass ein aus-
reichender Schutz gegenüber Strom und seinen Wir-
kungsfeldern vorgeschrieben und eingehalten wird. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens. Entsprechende Auflagen sind im 
Rahmen des Bau- bzw. BImSchG-Genehmigungs-
verfahrens von dem einzelnem Betrieb zu beachten, 
die Betriebe haben jeweils den Stand der Technik ein-
zuhalten. 
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Unangemessene Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes: 
Die angekündigten Gebäudehöhen insbesondere im 
Bereich des Hafens werden das Landschaftsbild 
nachhaltig in zerstörerischer Weise beeinträchtigen. 

Das gewachsene Erscheinungsbild der Dörfer und 
Siedlungen im Osnabrücker Land muss bei der Bau-
leitplanung stärker berücksichtigt werden. Dies ist 
auch eine Forderung des Heimatbundes Osnabrücker 
Land, die auch vom Landkreis Osnabrück unterstützt 
wird. Wir fordern, dass bereits bei Planungsprozessen 
siedlungsgeschichtliche Entwicklungen und typische 
Bauformen starker berücksichtigt werden. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird daraufhin gewiesen, dass das Gebiet mit dem 
Bebauungsplan Mittellandkanal III seit langem bereits 
weitgehend als Industrie- und Gewerbegebiet ausge-
wiesen war. Der Bebauungsplan Nr. 99 hat diese Pla-
nung zwischenzeitlich aktualisiert. 

Da sich die Planung um den Bestandshafen kon-
zentriert, werden auch die Belange des Ortsbildes be-
rücksichtigt, in sich das neue Gewerbe um den Be-
standshafen entlang des Mittellandkanals anordnet. 

 
 

2 Gertrud Dierking  20.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Fristgerecht teilen wir Ihnen unsere Einwände und 
Bedenken mit und bitten um Prüfung und Antwort. 
Die Planungen beeinträchtigen uns in unseren Rech-
ten. 

Verschlechterung unserer Wohn- und Lebensquali-
tät, Wertminderung der im Besitz meiner Familie 
befindlichen Ackerflächen und Fläche mit Wohnbe-
bauung: 

Durch die Entstehung des Hafen- und Industriege-
bietes in der geplanten Größe und mit der zu erwar-
tenden Lärmbelastung durch Verkehr und Gewer-
be/Industrie sind eine erhebliche Herabsetzung der 
Wohnqualität und auch eine Wertminderung für un-
ser Wohngebäude zu erwarten. 

Dafür machen wir präventiv Ersatzansprüche gel-
tend. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die aktuelle Bauleitplanung wird auf Grundlage der be-
reits seit langem vorliegende Bauleitplanung zur Hafen-
, Gewerbe- und Industrieentwicklung aktualisiert. 
Durch die Planung ergeben sich im rechtlichen Sinne 
keine Wertminderungen. 

 

 

Unser Anwesen steht bereits seit Jahrhunderten in 
Oelingen, seit über 100 Jahren in Familienbesitz. 
Bewusst wohnen wir in ländlicher Umgebung. Im 
Laufe der Jahre haben wir den Wert unseres Hauses 
durch Neubau nach Brand, Renovierungen etc. er-
heblich gesteigert. Mein verstorbener Mann bzw. 
Vater und ich haben Wohnraum für Generationen 
geschaffen. 

Nahezu alle Wohnhäuser in Stirpe-Oelingen wie das 
unsere wären von der Lärm- und Verkehrsbelastung 
unmittelbar aufgrund der vorherrschenden Wind-
richtung West/Süd-West betroffen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die gesetzlichen Lärmschutzrichtwerte müssen durch 
die Betriebe eingehalten werden.  
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Insbesondere wird unsere Familie durch die direkte 
Lage am geplanten Gebiet die Lebensqualität und 
Gesundheit gefährdet: 

 Bewohner arbeiten im Schichtdienst 
(Schlafstörung), 

 Konzentrationsstörung der sich in Schul-
ausbildung befindenden Familienmitglieder 
beim Lernen zu Hause, 

 Konzentrationsstörung während im Home-
office arbeitender Erwachsener, 

 eingeschränkte Freizeitnutzung des eigenen 
Gartens. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zu erwartende Lärmbelastung durch den Güter-
umschlag: 
Die angegebenen Werte lassen keine Ruhe tagsüber 
sowie keinen ruhigen Nachtschlaf zu. Wir als Anlie-
ger sind bereits jetzt durch zwei Bundesstraßen B51 
und B65, die hochfrequentierte Bundesbahnstrecke 
Bremen-Osnabrück und den Hafen belastet. Bereits 
jetzt ist der Nachtschlaf gestört. Daher ist unbedingt 
darauf zu achten, dass die Lärmkontingente herab-
gesetzt werden. 

 

 

Die Hinweise zur allgemein Verkehrslärmbelastung 
werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Lärmkontingente sind so gewählt, dass die gesetzli-
chen Grenzwerte eingehalten werden. Eine Herabset-
zung der Lärmkontingente würde zu einer Einschrän-
kung der Nutzbarkeit der Gewerbeflächen führen. Dies 
ist nicht möglich, da es Ziel der Planung ist den Hafen-
betrieb und die gewerbliche Nutzung auszuweiten. 

Nachtarbeit führt zu Lärmbelastung durch Gü-
terumschlag, fahrenden und wartenden LKW-
Verkehr: 
Wir fordern, dass keine Betriebe angesiedelt wer-
den, die 24/7-Betrieb planen oder durchführen. Die 
Wochenend- und Nachtruhe ist zu gewährleisten. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die sich ansiedelnden Betriebe haben die gesetzlichen 
Vorschriften und Grenzwerte einzuhalten. Seitens der 
Gemeinde Bohmte werden keine zusätzlichen Be-
schränkungen für erforderlich gehalten. 

Massive Bedenken bzgl. Lärm während der Bau-
phasen: 
Wir beantragen ab Baubeginn ein Nachtfahrverbot 
und keine Nachtschichtbetriebe aufgrund der zu er-
warten nächtlichen Lärmbelastung 

Wir fürchten gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch Lärmbelastung. Bereits in der Ausbauphase 
des Mittellandkanals in den 1970-er Jahren war die 
Lärmbelästigung enorm. 

Keine Ansiedlung von Betrieben, die mit Gefahrgü-
tern handeln oder sie herstellen: Wir fordern aus-
drücklich, dass keine Betriebe angesiedelt werden, 
die mit Gefahrgütern handeln oder sie herstellen. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, sie 
sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleitplanver-
fahrens.  

 

Seitens der Gemeinde sind keine zusätzlichen Be-
schränkungen über die Lärmkontingentierung hinaus 
geplant. Im späteren Genehmigungsverfahren sind die 
jeweiligen gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten und 
beim Betrieb ist der Stand der Technik einzuhalten. 
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Massive Bedenken bzgl elektrisch betriebener 
Anlagen: 

In der Vergangenheit haben wir bereits negative Er-
fahrungen mit unzureichender Emissionsdämmung 
aus dem Hafengebiet gemacht. Die hieraus entstan-
denen niederfrequenten Wellen haben unseren 
Nachtschlaf und den Alltag massiv gestört. Die ne-
gativen Auswirkungen sind wissenschaftlich belegt. 
Hier muss unbedingt darauf geachtet werden, dass 
ein ausreichender Schutz gegenüber Strom und sei-
nen Wirkungsfeldern vorgeschrieben und eingehal-
ten wird. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, sie 
sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleitplanver-
fahrens. Entsprechende Auflagen sind im Rahmen des 
Bau- bzw. BImSchG-Genehmigungsverfahrens von 
dem einzelnem Betrieb zur beachten, die Betriebe ha-
ben jeweils den Stand der Technik einzuhalten. 

 

Unangemessene Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes: 
Die angekündigten Gebäudehöhen insbesondere im 
Bereich des Hafens werden das Landschaftsbild 
nachhaltig in zerstörerischer Weise beeinträchtigen. 

 

 

Das gewachsene Erscheinungsbild der Dörfer und 
Siedlungen im Osnabrücker Land muss bei der Bau-
leitplanung starker berücksichtigt werden. Dies ist 
auch eine Forderung des Heimatbundes Osnabrü-
cker Land, die auch vom Landkreis Osnabrück un-
terstützt wird. Wir fordern, dass bereits bei Pla-
nungsprozessen siedlungsgeschichtliche Entwick-
lungen und typische Bauformen starker berücksich-
tigt werden. 

 

 

Die geplante Höhenentwicklung am Hafen ergibt sich 
durch aktuelle Nutzungsanforderungen an Einrichtun-
gen (Hochbehälter, ….) für den Hafenumschlag. Bereits 
heute ist der Hafen durch den hohen Siloturm vorge-
prägt. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es 
wird daraufhin gewiesen, dass das Gebiet mit dem Be-
bauungsplan Mittellandkanal III seit langem bereits 
weitgehend als Industrie- und Gewerbegebiet ausgewie-
sen war. Der Bebauungsplan Nr. 99 hat diese Planung 
zwischenzeitlich aktualisiert. 

Da sich die Planung um den Bestandshafen kon-
zentriert, werden auch die Belange des Ortsbildes be-
rücksichtigt, in sich das neue Gewerbe um den Be-
standshafen entlang des Mittellandkanals anordnet. 

Verkehrsberuhigung an der Donaustraße und 
geplanter nördlicher Wendekreis in Höhe unse-
res Grundstücks 
Die geplante alleinige Teilberuhigung durch einen 
Fahrradweg entlang unserer landwirtschaftlichen 
Fläche an der westlichen Donaustraße ist nicht ziel-
führend, um Schleichverkehr zu vermeiden. Wir 
fordern, bereits ab unserer Hofeinfahrt Hausnummer 
3 die Donaustraße bis zum geplanten Kreisel in Hö-
he der Hausnummer 4 zu beruhigen und für land-
wirtschaftliche Verkehre sowie Fahrrad-
/Fußgängerverkehre freizuhalten. 

Der geplante Wendekreis ist nicht notwendig, da die 
Nutzung lediglich für landwirtschaftlichen Verkehr 
auf unsere Ackerflächen bzw. Fahrrad-
/Fußgängerverkehre sinnvoll ist. Eine Zufahrt für 
weitere Grundstücke besteht derzeit nicht und wird 
auch daher zukünftig nicht notwendig sein. Ein frü-
her bestehender unbefestigter Fußweg zum Grund-
stück Donaustr. 2 existiert nicht mehr, da er bereits 
seit Jahrzehnten mehr nicht gepflegt bzw. genutzt 
wird. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, sie 
sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleitplanver-
fahrens. 

 

 

 

 

 

Die Wendeanlage ist für den potentiellen Gewerbever-
kehr erforderlich. Zudem wird über diesen Abschnitt 
das östlich liegende Gewerbegrundstück erschlossen. 
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Potenzielle Beteiligung an Baumaßnahmen 

Wir beteiligen stets an der Säuberung der Straße und 
an der Pflege des Randstreifens auf unserer Grund-
stücksseite. Dies werden wir auch weiterhin erledi-
gen. An weiteren Maßnahmen wie eventuell not-
wendigen Instandhaltungsmaßnahmen bzw. eines 
Ausbaus der Donaustraße - auch finanzieller Art - 
werden wir uns nicht beteiligen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

3 Reinhard Heemann,  22.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

1 

Es fehlt meiner Ansicht nach ein tragfähiges und 
funktionierendes Verkehrskonzept, um die reibungs-
lose Einleitung des prognostizierten Verkehrs aus 
dem dargestellten Plangebiet am Hafen auf die B 51 
sicher zu stellen. 

Bei Umsetzung der vorgestellten Planung wird es 
zwangsläufig zu erheblichen Rückstausituationen 
zwischen dem Kreisel Leckermühle und der geplan-
ten Ampelanlage in Einmündungsbereich Hafenstraße 
/ B 51 kommen, die weder für die Verkehrsteilnehmer 
noch für die Anwohner zumutbar sind. 

Schon jetzt ist zu Stoßzeiten ein Rückstau des Ver-
kehrs auf der B 51 an der Kanalbrücke in nördlicher 
Richtung zu beobachten. 

An der bezeichneten Stelle fordere ich anstatt einer 
Ampelanlage den Bau eines großen Kreisels, um den 
störungsfreien Verkehrsfluss in alle Richtungen zu 
ermöglichen. 

Ein zukunftsorientiertes Verkehrskonzept, unter Ein-
beziehung eines großen Kreisels und Berücksichti-
gung der dargestellten Problematik ist zu erstellen! 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen zur Verkehrsbelastung werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Hinsichtlich des Ausbau des Knotenpunktes B 51/ 
Hafenstraße wird die Entscheidung letztlich vom 
Straßenlastträger der Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr getroffen. Die Gemeinde wird die Er-
richtung eines Kreisels als eine zu prüfende Variante 
einbringen. 

Inwieweit ein großräumiges Verkehrskonzept erarbei-
tet bzw. aktualisiert werden muss, ist seitens des Stra-
ßenbaulastträgers mit dem Landkreis zum gegebenen 
Zeitpunkt zu entscheiden. 

2. 

Für den sicheren Umschlag und Lagerung von Ge-
fahrstoffen, Giftstoffen, Gülle usw. sind nötige tech-
nische und bauliche Vorkehrungen darzustellen und 
vorzusehen, um die Einleitung und Verunreinigung 
mit umweltgefährdenden Stoffen und Flüssigkeiten 
im Oberflächenwasser, Grundwasser, Fließgewäs-
sern, Regenrückhaltebecken und Kanal auszuschlie-
ßen. (Beispiel: Absperrmöglichkeiten und Auffang-
becken in speziellen Bereichen) 

Regelmäßige Wasserproben im Planbereich müssen 
Standard sein. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Forderungen sind im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens zu berücksichtigen. Es sind die je-
weiligen gesetzlichen Vorschriften und der Stand der 
Technik einzuhalten. 
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3. 

Meine Bedenken zum vorliegenden Lärmgutachten: 

Entgegen den dargestellten Lärmfrequenzen erwarte 
ich höhere Lärmwerte durch den prognostizierten 
LKW-Verkehr, u.a. beim Be- und Entladen von Gü-
tern im realen Betrieb. 

Auch aus dem Hafen- und Industriegebiet sind Über-
schreitungen der vorgestellten zulässigen Lärmwerte 
im Realbetrieb zu erwarten. (durch Motoren, Maschi-
nen, Gebläse u.s.w.) 

Um den Lärmpegel aus dem Plangebiet auf zulässige 
und erträgliche Werte zu begrenzen und auch drohen-
den Konflikten mit den Anwohnern vorzubeugen, 
halte ich es für erforderlich, einen bepflanzten hohen 
Lärmschutzwall als Puffer zwischen der Wohnbebau-
ung in Stirpe Oelingen und der zukünftigen Hafen- 
und Industriefläche (Bebauungsplan Nr. 109), herzu-
stellen. 

 

Durch die Lärmkontingentierung und die Abstufung 
der Baugebiete analog der Lärmkontingentierung 
werden die Schutzansprüche auf der Ebene der Bau-
leitplanung gewährleistet. Bei Betriebsansiedlungen 
ist die Einhaltung der jeweiligen Lärmkontingente im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Schall-
schutzauflagen für den sich ansiedelnden Betrieb 
hängen von der Art des Betriebes und der Gebietska-
tegorie (wie GE oder GEE) des Grundstücks ab. 

 

Bei der Ermittlung der konkreten Belastung sind alle 
Lärmquellen auf dem Betriebsgrundstück einzubezie-
hen. 

 

Die Wirkung eines Lärmschutzwalles ist sehr be-
grenzt, da die Lärmquellen auf den verschiedenen Ha-
fen- und Gewerbegrundstücke relativ weit vom Wall 
entfernt lägen. Dies trifft für die meisten Grundstücke 
zu, daher ist in diesem Fall mit keiner abschirmenden 
Wirkung zu rechnen. 

 
 

4 Friederike Schneider-Solf, Joachim Solf 23.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Zum BP Nr. 109 wird wie folgt Stellung genommen: 

- Es sollte das Verkehrskonzept nachbearbeitet wer-
den. 

Dazu wird vorgeschlagen, dringend an einen Kreis-
verkehr anstatt an eine Ampelanlage zur Einmündung 
der Hafenstrasse auf die B51 zu denken, da sonst die 
Anlieger Schwierigkeiten haben werden, auf die B51 
zu kommen. 

Es wird um die Erstellung eines neuen Verkehrsgut-
achtens gebeten, da es auch jetzt schon zu Stoßzeiten 
zu langen Staus vor dem Leckermühlekreisel kommt. 

 
 

 

 

 

- Zudem sollten keine Dreischichtbetriebe erlaubt 
werden, da es sonst nachts für die Anwohner, sowie 
für die zukünftigen Bewohner des Neubaugebietes in 
Stirpe zu laut wird. 
 

- Zwischen dem neugeplanten Baugebiet in Stirpe 
und dem Industriegebiet sollte eine Pufferzone gegen 
Lärm aufgebaut werden, zum Beispiel durch einen 
mit Gehölzen bepflanzten Erdwall. 

 

Hinsichtlich des Ausbau des Knotenpunktes B 51/ 
Hafenstraße wird die Entscheidung letztlich vom 
Straßenlastträger der Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr getroffen. Die Gemeinde wird die Er-
richtung eines Kreisels als eine zu prüfende Variante 
einbringen. 

 

Für den gegenwärtigen Stand der Planung ist das 
Verkehrsgutachten ausreichend, danach  ist der Kno-
tenpunkt B 51/Hafenstraße bei/nach Besiedlung der 
Flächen einschl. Häfen umzubauen. Perspektivisch ist 
der Kreisel Leckermühle nachzurüsten, wobei hier 
auch weitere verkehrlichen Faktoren eine Rolle spie-
len können (z.B. der Weiterbau der A 33). 

 

Seitens der Gemeinde sind keine zusätzlichen Be-
schränkungen über die Lärmkontingentierung hinaus 
geplant. Im späteren Genehmigungsverfahren sind die 
jeweiligen gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten und 
beim Betrieb ist der Stand der Technik einzuhalten. 

Das Plangebiet wird nach Norden bzw. Nordwesten 
durch breite Pflanzstreifen (i.d.R. 10 m) eingegrünt: 
Auf die Errichtung eines Lärmschutzwalles wird ver-
zichtet, da er bei Flächenlärmquellen nur eine geringe 
abschirmende Wirkung hat. 
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5 Ulrich Taubert 26.01. und 09.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die umfangreichen Bekanntmachungen zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes 
Nr. 139 betreffend das Plangebiet "Futtermittel- u. 
Schütthgut Hafen in Stirne-Oelingen stellt. für mich 
eine Farce dar. 

Längst ist es in den Gremien beschlossene Sa-
che/Planungen so zu verwirklichen, wie sie verwirk-
licht werden sollen. Das war bereits beim Kieswerk in 
Hunteburg so und ist jetzt beim Hafenprojekt ebenso. 

 

Der einzelne Bürger und eine Vielzahl von Bürgern 
ist völlig chancenlos mit ihren Argumenten gegen die 
Änderung Flächennutzungsplanes und die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes 109 durchzudringen. Das 
angebliche öffentliche Interesse wird hier immer 
überwiegen, da durch die Maßnahmen mehr oder we-
niger Arbeitsplätze entstehen können und Steuerein-
nahmen an die Gemeinden sprudeln werden. 

 

Diese beiden Kriterien reichen immer aus, um intakte 
Natur auf Dauer zu schädigen. Der Flächenverbrauch, 
die Versiegelung der Landschaft und Auswirkungen 
von Immissionen sind immer als unbedeutend einzu-
stufen. Das öffentliche Interesse mit den beiden Ar-
gumenten Arbeitsplätze und Steuern überwiegt im-
mer, es sei denn, eine gewaltige Wirtschaftskraft steht 
der Kommune entgegen. Was hier sicher nicht der 
Fall sein dürfte. Altmodische Leute von früher ken-
nen noch die Redewendung "Geld regiert die Welt". 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Ranghohe Vertreter der Gemeinde und des Landkrei-
ses Osnabrück haben sich schon im Vorfeld für die 
Änderungen ausgesprochen und in den Gremien auch 
so abgestimmt, ohne Rücksicht auf mögliche Befan-
genheit von mitwirkenden Entscheidungsträgern 
(Multifunktionäre). Das Sonderinteresse dieser Per-
sonen ist, bisher offensichtlich nicht behandelt wor-
den. Finanzielle Vorteile von Personen im Abstim-
mungsprozess sind nicht ausgeschlossen, eher wahr-
scheinlich. 

 

Entscheidungsträger haben aber nur uneigennützig 
zum Wohle der Allgemeinheit zu handeln. Von einer 
unvoreingenommenen Kommunalverwaltung kann 
vorliegend nicht gesprochen werden, weil die Grund-
stücks- u. Wohnungsbau GmbH Bohmte, die Kreis-
siedlungs- u. Entwicklungs GmbH , die Hafen Witt-
lager Land GmbH ein immenses Interesse haben, dass 
die Plane reibungslos verabschiedet werden. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es handelt sich um bei der Bauleitplanung um ein 
planungspolitisches gesetzliches Instrument. Im 
Rahmen der kommunalen Planungshoheit werden 
Ziele für die Region und Kommunen auf der Grund-
lage des BauGB´s formuliert. Die Beschlussfassung 
über die städtebaulichen Ziele erfolgt in den gewähl-
ten Gremien, der politische Meinungsbildungsprozess 
im Landkreis und der Gemeinde ist somit ein norma-
ler Bestandteil des Planungsprozesses. 

 

 

 

 

Der Vorwurf der Voreingenommenheit wird zurück-
gewiesen. 
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Die genannten Gesellschaften sind als GmbH alle 
Gewinn orientiert. Dies gilt auch für deren Vertreter, 
wie die Gesellschafter und Geschäftsführer. So wich-
tig die Argumente zu den Themen Klima/Luft und 
Arten/Lebensgemeinschaften auch sein mögen, sind 
möglicher Ausschluss von Interessenkollision im 
Bauleitverfahren von immenser Bedeutung für das 
Funktionieren eines unabhängigen Staates. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Nach meiner Auffassung sind daher sämtliche Maß-
nahmen und Beschlüsse für den Geltungsbereich des 
Plangebietes rechtswidrig und daher nicht akzeptabel. 

Prestige und Sonderinteressen haben in diesem Ver-
fahren nichts zu suchen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

In oben angegebener Angelegenheit bedanke ich 
mich für Ihr Schreiben vom 05.02.2018.  

Ich frage mich, welche Abwägungen die Gemeinde 
Bohmte bezüglich der vorgesehenen Planungen des 
vorgesehenen Hafen- u. Industriegebietes in der Ge-
markung Stirpe-Oelingen noch vornehmen will, wenn 
die grundliegenden Entscheidungen durch die maß-
geblichen Entscheidungsträger längst entschieden 
sind. Es hat sich die Gemeinde Bohmte bereits gegen 
den Naturschutz insbesondere Menschenschutz u. Ar-
tenvielfalt entschieden. 
 

Demgegenüber haben sich die in zahlreichen Institu-
tionen verflochtenen Entscheidungsträger für mehr 
Lärm, für schlechtere Luftqualität, für weiteres Ar-
tensterben, für weiteren Flächenverbrauch, für weite-
re Versiegelung der Landschaft, für mehr Gewässer-
verschmutzung, für mehr Verkehr, für schlechteres 
Trinkwasser, für mehr Geruchsbelästigung, für schäd-
liche Bodenveränderung, für einen Anstieg der Bo-
denpreise, für das Geld und leider vieles mehr ent-
schieden. 

 

 

 

 

Wie bereits oben ausgeführt, handelt sich um bei der 
Bauleitplanung um ein planungspolitisches gesetzli-
ches Instrument. Im Rahmen der kommunalen Pla-
nungshoheit werden Ziele für die Region und Kom-
munen auf der Grundlage des BauGB´s formuliert. 
Die Beschlussfassung über die städtebaulichen Ziele 
erfolgt in den gewählten Gremien. Die Gremien, wel-
che die über die Planungen entscheiden sind von ge-
wählten Vertretern besetzt. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
es wird auf die Ausführungen in der Begründung und 
den Umweltbericht mit den artenschutzrechtlichen 
Fachgutachten verwiesen.  

 

Ich hoffe, diese Entscheidungsträger erklären den In-
teressenten des ganz in der Nähe vorgesehenen neuen 
Baulandes in Stirpe, was auf sie mit der Planung des 
Industriegebietes auf sie zukommt. Bei wahrheitsge-
mäßer Aufklärung dürften die Interessenzahlen gegen 
Null gehen. 

Hinsichtlich meiner Bedenken ist zudem keine Ab-
wägung von Nöten. Entweder liegt eine mögliche In-
teressenkollision vor oder nicht. Dazwischen gibt es 
nichts. 

Wenn schon bei einem Entscheidungsträger eine Inte-
ressenkollision vorliegen könnte, wären die vorgese-
henen Planungen als nichtig einzustufen. 

Multi funktionierende Entscheidungsträger können 
meines Erachtens nicht ohne befangen zu sein auf al-
len Seiten stehen. Jedenfalls können sie nicht Ent-
scheidungsträger in eigener Sache sein. 

Den Begründungen der Entscheidungen der Gemein-
de Bohmte sehe ich daher mit sehr großem Interesse 
entgegen. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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6 Markus Helm 26. und 29.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit möchte Ich Markus Helm Sie in Kenntnis 
setzen, zur Wahrnehmung meiner Rechte, das Ich als 
Betroffener Eigentümer, Einspruch erheben werde 
gegen den Bebauungsplan Nr. 109. Der Einspruch 
wird fristgerecht zum 05.02.18 (wie offiziell ange-
kündigt) schriftlich und per Einschreiben an die zu-
stellige Behörde erfolgen. 

 

Hiermit lege ich Einwand gegen den Bebauungsplan 
Nr.109 „Hafen und Industriegebiet Futtermittel und 
Schüttguthafen „ein. 

Begründung: 

Durch die geplante Erweiterung werden die Lärm-
Verkehrs und Staubbelastungen signifikant erhöht. 

Die im Bebauungsplan gemachten Aussagen, über 
den Beurteilungsspiegel an Immissionspunkten dürf-
ten in keiner Weise den Tatsachen entsprechen. 

Das ist auf Grund der unmittelbaren Nachbarschaft zu 
meinem Wohnhaus nicht hinnehmbar. 

 

 

 

 

Die Lärmkontingente sind so gewählt, dass die ge-
setzlichen Grenzwerte eingehalten werden. Eine Her-
absetzung der Lärmkontingente würde zu einer Ein-
schränkung der Nutzbarkeit der Gewerbeflächen füh-
ren. Dies ist nicht möglich, da es Ziel der Planung ist 
den Hafenbetrieb und die gewerbliche Nutzung aus-
zuweiten. 

Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen das 
die Eintragung im Bebauungsplan Nr. 109 unter 3. 
Beurteilungsgrundlagen 3.3 Schutzbedürftige Nut-
zungen nicht der Wahrheit entspricht. 

Die Ausführungen im Schallgutachten werden korri-
giert, das Wohnhaus In der Hegge 8 wird als Misch-
gebiet eingestuft. Die Beurteilungspegel liegen hier 
ohnehin unter den Immissionsrichtwerten für Misch-
gebiete, daher muss die Berechnung nicht geändert 
werden. 

 
 

7 Stefanie Bente 28.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit erhebe ich Einwand gegen den Bebauungs-
plan  109. 

In dem Bebauungsplan 109 geht es um den Hafen, 
ehemalig Zerhusen, wo ein neuer Hafen entstehen 
soll für Agrarprodukte, Sekundärstoffe (Schüttgüter), 
Container und Stückgut.  

Meine als Anwohner, In der Hegge 12, habe ich die 
Befürchtung, dass für den Umschlag von Schüttgü-
tern und vor alledem Containern eine erhöhte Lärm-
belastung entstehen wird. Meines Wissenstandes gibt 
es keinen wirksamen Lärmschutz für mich als An-
wohner, was langfristig gesundheitsschädlich sein 
kann. 

 

 

 

 
 
 
Die Lärmkontingente sind so gewählt, dass die ge-
setzlichen Grenzwerte im Umfeld des Plangebietes 
eingehalten werden. Im späteren Genehmigungsver-
fahren ist von den jeweiligen Betrieben nachzuwei-
sen, dass die gesetzlichen Immissionsrichtwerte ein-
gehalten werden. Zudem haben die Betriebe den aktu-
ellen Stand der Technik anzuwenden. 

Des Weiteren ist von einem erhöhten LKW Verkehr 
auf der B 51 auszugehen was für mich als Anwohner 
das Ausfahren aus der Straße In der Hegge auf die 
B51 unmöglich machen dürfte, da dieses zu Haupt-
verkehrszeiten jetzt schon teilweise nicht möglich o-
der nur mit langen Wartezeiten möglich ist. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
eine Erhöhung der Verkehrsbelastung auf der B 51 
kann seitens der Gemeinde nicht ausgeschlossen wer-
den. Gfs. ist dies Problem mit dem Straßenbaulastträ-
ger zu erörtern. 
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8 Tobias Bente  28.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit erhebe ich Einwand gegen den Bebauungs-
plan  109. 

In dem Bebauungsplan 109 geht es um den Hafen, 
ehemalig Zerhusen, wo ein neuer Hafen entstehen 
soll für Agrarprodukte, Sekundärstoffe (Schüttgüter), 
Container und Stückgut.  

Meine als Anwohner, In der Hegge 12, habe ich die 
Befürchtung, dass für den Umschlag von Schüttgü-
tern und vor alledem Containern eine erhöhte Lärm-
belastung entstehen wird. Meines Wissenstandes gibt 
es keinen wirksamen Lärmschutz für mich als An-
wohner, was langfristig gesundheitsschädlich sein 
kann. 

 

 

 

 

 

Die Lärmkontingente sind so gewählt, dass die ge-
setzlichen Grenzwerte im Umfeld des Plangebietes 
eingehalten werden. Im späteren Genehmigungsver-
fahren ist von der jeweiligen Betrieben nachzuweisen, 
dass die gesetzlichen Immissionsrichtwerte eingehal-
ten werden. Zudem haben die Betriebe den aktuellen 
Stand der Technik anzuwenden. 

Des Weiteren ist von einem erhöhten LKW Verkehr 
auf der B51 auszugehen was für mich als Anwohner 
das Ausfahren aus der Straße in der Hegge auf die B 
51 unmöglich machen dürfte, da dieses zu Hauptver-
kehrszeiten jetzt schon teilweise nicht möglich oder 
nur mit langen Wartezeiten möglich ist. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
eine Erhöhung der Verkehrsbelastung auf der B 51 
kann seitens der Gemeinde nicht ausgeschlossen wer-
den. Gfs. ist dies Problem mit dem Straßenbaulastträ-
ger zu erörtern. 

Des Weiteren befürchte ich, dass bei der Lagerung 
und der Verladung von Güllen, nicht die Emissionen 
und Gerüche ausreichend eingedämmt werden. Ich 
weise darauf hin das im dem Bebauungsplan keinerlei 
Angaben zu den erwarteten Belastungen gemacht 
werden. 

Sollte der Betrieb im Verlauf auf 24 Standen tägliche 
Arbeitszeiten betrieben werden, dann dürften Be-
leuchtungsmaßnahmen und Fahrzeugbeleuchtungen 
dazu führen das Nachts ein Lichterspektakel auf unse-
rem Grundstuck und drum herum stattfindet, dieses 
kann zu Schlafstörungen führen und weiter zu ge-
sundheitlichen Schäden. 

Auf der Ebene Bauleitplanung kann zu späteren Ge-
nehmigungsverfahren keine Aussagen getroffen. Im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren hat auch der 
Hafenbetreiber nachzuweisen, dass der Stand der 
Technik eingehalten wird und somit alle Geruchsquel-
len ausreichend gedämmt werden. 

 

Es gibt wegen des Artenschutzes (Fledermäuse) be-
reits Auflagen zu „sparsamer Beleuchtung“, der As-
pekt der Lichtimmissionen ist im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens zu beachten. 
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9 Brigitte Bente 28.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit erhebe ich Einwand gegen den Bebaungsplan 
109. 

In dem Bebauungsplan 109 geht es um den Hafen, 
ehemalig Zerhusen, wo ein neuer Hafen entstehen 
soll für Agrarprodukte, Sekundärstoffe (Schüttgüter), 
Container und Stückgut.  

Meine als Anwohner, In der Hegge 12, habe ich die 
Befürchtung, dass für den Umschlag von Schüttgü-
tern und vor alledem Containern eine erhöhte Lärm-
belastung entstehen wird. Meines Wissenstandes gibt 
es keinen wirksamen Lärmschutz für mich als An-
wohner, was langfristig gesundheitsschädlich sein 
kann. 

 

 

 

 

Durch die Lärmkontingentierung und die analoge Ab-
stufung der Baugebiete werden die Schutzansprüche 
auf der Ebene der Bauleitplanung gewährleistet. Bei 
Betriebsansiedlungen ist die Einhaltung der jeweili-
gen Lärmkontingente im Baugenehmigungsverfahren 
nachzuweisen. Schallschutzauflagen für den sich an-
siedelnden Betrieb hängen von der Art des Betriebes 
und der Gebietskategorie (wie GE oder GEE) des 
Grundstücks ab. Im späteren Genehmigungsverfahren 
ist von der jeweiligen Betrieben nachzuweisen, dass 
die gesetzlichen Immissionsrichtwerte eingehalten 
werden. Zudem haben die Betriebe den aktuellen 
Stand der Technik anzuwenden. 

Des Weiteren ist von einem erhöhten LKW Verkehr 
auf der B51 auszugehen was für mich als Anwohner 
das Ausfahren aus der Straße in der Hegge auf die 
851 unmöglich machen dürfte, da dieses zu Haupt-
verkehrszeiten jetzt schon teilweise nicht möglich o-
der nur mit langen Wartezeiten möglich ist. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
eine Erhöhung der Verkehrsbelastung auf der B 51 
kann seitens der Gemeinde nicht ausgeschlossen wer-
den. Gfs. ist dies Problem mit dem Straßenbaulastträ-
ger zu erörtern. 

Des Weiteren befürchte ich das bei der Lagerung und 
der Verladung von Güllen, nicht die Emissionen und 
Gerüche ausreichend eingedämmt werden. Ich weise 
darauf hin, dass in dem Bebauungsplan keinerlei An-
gaben zu den erwarteten Belastungen gemacht wer-
den. 

Auf der Ebene Bauleitplanung kann zu späteren Ge-
nehmigungsverfahren keine Aussagen getroffen. Im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren hat auch der 
Hafenbetreiber nachzuweisen, dass der Stand der 
Technik eingehalten wird und somit alle Geruchsquel-
len ausreichend gedämmt werden. 
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10 Familie Pister 29.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

21. Änderung des Flächennutzungsplanes und Be-
bauungsplan Nr. 109 

Wir machen folgende Einwände geltend: 

 Als direkte Anwohner befürchten wir eine 
stark zunehmende Verkehrs- und Lärmbelas-
tung. Unser Haus liegt direkt an der B 51. 
Der zunehmende Verkehr für Anlieferung 
und Fahrten zu den Firmen durch Angestell-
te wird uns mit seinen Abgasen in unserer 
Wohn- und Lebensqualität stark beeinträch-
tigen. 

 Wir befürchten durch Licht- und Lärmemis-
sionen eine Störung der Nachtruhe. Die 
Hauptwindrichtung aus Süd und Südwest 
wird den Lärm direkt zu unserem Haus tra-
gen. Der Verkehrslärm und der Industrie-
lärm werden ebenso wie die Abgase direkt 
zu unserem Haus getragen. 
 
 

 Die mehrjährige Bauphase wird eine sehr 
hohe Lärm und Staubbelastung mit sich 
bringen. 

 Wir befürchten eine Gefährdung durch 
Chemikalien, wenn Betriebe angesiedelt 
werden, die mit Gefahrgütern handeln. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Die Lärmkontingente sind so gewählt, dass die ge-
setzlichen Grenzwerte im Umfeld des Plangebietes 
eingehalten werden. Im späteren Genehmigungsver-
fahren ist von der jeweiligen Betrieben nachzuweisen, 
dass die gesetzlichen Immissionsrichtwerte eingehal-
ten werden. Zudem haben die Betriebe den aktuellen 
Stand der Technik hinsichtlich Lärm, Staub und Ge-
rüchen anzuwenden und die gesetzlichen Grenzwerte 
einzuhalten. 

Die Bauphase wird ggf. zu einer Belastung führen, 
hier sind die gesetzlichen Grenzwerte für Baumaß-
nahmen einhalten. 

Eine Gefährdung durch Gefahrgüter kann ausge-
schlossen werden, da der Transport und der Umschlag 
von Gefahrgütern mit hohen Auflagen verbunden ist. 

Wir fordern 

 Lärmschutzmaßnahmen gegen den zuneh-
menden Verkehrslärm und den zu erwarten-
den Industrielärm, auch in der Bauphase 

 Herabsetzung der Lärmkontingente 

 Ausschließliche Ansiedlung von Firmen oh-
ne Nachtarbeit und Wochenendarbeit 

 Schutzmaßnahmen vor Lichtemissionen 

 Sichtschutz gegenüber dem Industriegebiet 

 

Es wird auf die Lärmkontingentierung im Bebau-
ungsplan und die Auflage zu Lichtemissionen im 
Umweltbericht verwiesen. 

Eine Herabsetzung der Lärmkontingente würde zu ei-
ner Einschränkung der Nutzbarkeit der Gewerbeflä-
chen führen. Dies ist nicht möglich, da es Ziel der 
Planung ist den Hafenbetrieb und die gewerbliche 
Nutzung auszuweiten. Daher sind auch keine zusätzli-
chen Auflagen zur Beschränkung beispielsweise der 
Betriebszeiten geplant. Über die Lärmkontingentie-
rung und die Gliederung des Plangebietes in SO-, GE- 
und GEE-Gebiete erfolgt indirekt eine Beschränkung. 
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11 Chr. Wonneberger 31.01.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Anmerkungen/Stellungnahme zum BP Nr. 109 

Zu dem BP Nr. 109 werden die folgenden Anmer-
kungen gemacht: 

1. Die verkehrliche Erschließung ist äußerst 
kritisch zu sehen, da mit zunehmendem Ver-
kehr auf der B 51 die Verkehrsteilnehmer 
aus Stirpe und Oelingen große Probleme ha-
ben werden, sich in die B 51 einzufädeln. 
Die vorgeschlagenen Lösungen sind speku-
lativ. Es ist dringend geboten, von neutraler 
Stelle, die Situation begutachten zu lassen 
und ein schlüssiges Verkehrskonzept zu er-
arbeiten. 

2. Bisher bestand die Möglichkeit für Radfah-
rer, den Betriebsweg am Kanal zu nutzen 
und so ohne Unterbrechung unter der B51 
Richtung Herringhausen zu fahren. Dies 
wird vermutlich bei Realisierung der Pla-
nungen nicht mehr möglich sein. Insofern 
sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, 
dass Radfahrer ohne Überquerung der B 51 
weiterhin diese Route nutzen können. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Nach jetzigem Stand ist der Umbau des Ausbau des 
Knotenpunktes B 51/ Hafenstraße vorgesehen. Die 
Entscheidung wird letztlich vom Straßenlastträger der 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr getroffen. 

 

 

 

 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
In dem Bereich des Plangebietes Nr. 99 bzw. 109 
wird sich die Situation ändern. Die Radwegeführung 
muss in diesem Abschnitt über die Hafenstraße erfol-
gen. Da Ausbau des Knotenpunktes B 51/ Hafenstra-
ße vorgesehen ist, wird sich hier Sicht die Verkehrssi-
cherheit die Situation verbessern. 

3. Im vorliegenden Plangebiet wird keine Mög-
lichkeit gesehen, zusätzliche Festsetzungen 
für erneuerbare Energien vorzusehen" (S. 
22). Gewerbe- und Baugebiete andernorts 
zeigen aber, dass dies möglich ist. Insofern 
sollte über Satzung festgelegt werden, dass 
mind. 50 % der Dachflächen solarenerge-
tisch genutzt werden. 

 

Im Plangebiet wird keine Möglichkeit gesehen, zu-
sätzliche Festsetzungen für erneuerbare Energien vor-
zusehen. Den Betrieben bliebt es überlassen, hier ak-
tiv zu werden. 

4. Bei der Kompensation wird das Modell von 
2009 angewandt, warum nicht das neuere, 
bleibt unklar. Bei der Ermittlung der Wert-
einheiten sind die öffentlichen Grün-und 
Pflanzflächen klar zu definieren. Da in un-
mittelbarer Nähe das nächste Baugebiet ent-
stehen soll, ist zu überlegen, ob durch einen 
bepflanzten Damm als Grünachse eine opti-
sche Trennung (gleichzeitig Minderung der 
Lärm-, Staubemissionen) zwischen Hafen-, 
Gewerbeflächen und zukünftigem Wohn-
baugebiet erfolgen kann. Dieser Abschnitt 
könnte als Teil der Kompensation angesetzt 
und verrechnet werden. Der Verweis auf die 
Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen 
in den Bereich der Oberen Hunte klärt nicht, 
wo genau die Ausgleichsmaßnahmen plat-
ziert werden und welche das sind. Das Prob-
lem wohnortnaher Kompensationen wird 
auch hier nicht gelöst. 

Bei der Kompensation wurde das aktuelle Osnabrü-
cker Modell angewendet. Die einzelnen Pflanzflächen 
sind auf dieser Grundlage ausreichend definiert. 

 

Nach Osten und Norden sind breite Pflanzstreifen zur 
Eingrünung festgelegt. Weitere Maßnahmen sind 
nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

Die Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Obe-
ren Hunte sind Bestandteil einer größeren Maßnahme 
im Flächenpool. Wohnortnah stehen leider keine ge-
eigneten Flächen zur Verfügung. 
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13 Reinhard Kerbs  01.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Ich möchte fristgerecht mit diesem Schreiben vehe-
ment meine Einwände gegen den Ausbau der Hafen-
anlage Bohmte in folgenden Punkten zum Ausdruck 
bringen. 

 Als Anlieger und Hauseigentümer befürchte 
ich eine enorme Geruchsbelästigung durch 
den zu erwartenden Gülleumschlag. 
 
 
 

 Da der Hafen als „ Neuer Hafen" der Stadt 
Osnabrück geplant ist, befürchte ich das An-
liefern von großen Mengen Schrott per 
Schiff und demzufolge eine Lawine von 
LKW's, die diesen Schrott auf der Straße 
Richtung Stahlwerk G-M-Hütte befördern. 
Die Folge wäre eine tägliche und möglich-
erweise nächtliche Lärm- und Geruchsbeläs-
tigung. 

 Im Bebauungsplan gibt es keine erkennbare 
Lärmschutzmaßnahme für das südliche 
Wohngebiet. Durch den Kauf einer Immobi-
lie ihrerseits, wird das zu erwartende Prob-
lem der hohen Lärm-, Staub- und Geruchs-
belästigung nicht gelöst. 

 

 

 

 

Auf der Ebene Bauleitplanung kann zu späteren Ge-
nehmigungsverfahren keine Aussagen getroffen. Im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren hat auch der 
Hafenbetreiber nachzuweisen, dass der Stand der 
Technik eingehalten wird und somit alle Geruchsquel-
len ausreichend gedämmt werden. 

Es wird auf die Lärmkontingentierung im Bebau-
ungsplan verwiesen. Über die Lärmkontingentierung 
und die Gliederung des Plangebietes in SO-, GE- und 
GEE-Gebiete erfolgt indirekt eine Beschränkung. 
Derzeit bestehen außerhalb der Hafenflächen keine 
Kenntnisse über potentielle Ansiedler vor. 

 

 

 

Es wird auf die Lärmkontingentierung im Bebau-
ungsplan verwiesen. Über die Lärmkontingentierung 
und die Gliederung des Plangebietes in SO-, GE- und 
GEE-Gebiete erfolgt indirekt eine Beschränkung. Es 
wird zudem darauf hingewiesen, dass das Gebiet 
durch den  Futtermittelhafen seit Jahrzehnten vorbe-
lastet ist und große Flächen bereits seit Jahren als 
Gewerbegebiete rechtskräftig überplant sind. 

 

— Durch das Hafengebiet wird sich die Ver-
kehrsdichte rasant erhöhen, was unmittelbare 
Folgen für die Gesundheit und Ruhe der An-
lieger hat. 

— Meine Immobilie wird extrem abgewertet. 
Eine Vermietung wird nahezu unmöglich 
gemacht. Wer kommt für den existenzielle 
Wertverlust und finanziellen Schaden auf? 
Meines Erachtens ist die Hafenplanung ohne 
direkte Autobahnanbindung aus heutig öko-
logischer Sicht nicht mehr zeitgemäß. Es 
heißt doch runter von der Straße, Schiene ist 
Zukunft. 

— Der zu erwartende Ausbau einer 4-spurigen 
Straßenführung direkt angrenzend an unsere 
Grundstücke ist eine Zumutung. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
es wird auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwer-
te verwiesen. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
die Bauleitplanung wird auf Grundlage des BauGB 
durchgeführt. Aus dem Verfahren wird keine Abwer-
tung der Immobilie im gesetzlichen Sinne gesehen. 

 

 

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Lebensqualität in einer momentan ländlichen 
Wohngegend, wird aufgrund o.g. Punkte komplett 
eingeschränkt nahezu vernichtet. Der Wertverlust 
meiner Immobilie ist exorbitant, die Vermietung mei-
ner Wohnfläche ist nahezu unmöglich. Ein kindge-
rechtes Wohnen ist nicht mehr gewährleistet durch 
vermehrtes Verkehrsaufkommen einer geplanten 4-
spurigen Straßenführung und enormer Lärmbeein-
trächtigung. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 

In Erwartung Ihrer Stellungnahme verbleibe ich.  

 
 

14 Herrmann u. Marita Pundt  01.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit bringe ich fristgerecht Einwände vor gegen 
den Bebauungsplan Nr. 109 „Hafen- und Industriege-
biet- Futtermittel- und Schüttguthafen" und die zuge-
hörige Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 

Begründung: 

unzumutbare Belastung durch Emissionen (Lärm, 
Licht, Abgase) ausgehend von Anlagen im Industrie-
und Gewerbegebiet. 
 

Von einem massiv erhöhten Aufkommen des Schwer-
last- und Personenverkehrs. Gesundheitsschädliche 
Auswirkungen für die Anwohner in Leckermühle. 
Wertverlust der Immobilie. 

Der vorgelegte Bebauungsplan ist daher abzulehnen 
und zu überarbeiten. 

 

 

Es wird auf die Lärmkontingentierung im Bebau-
ungsplan verwiesen. Über die Lärmkontingentierung 
und die Gliederung des Plangebietes in SO-, GE- und 
GEE-Gebiete erfolgt indirekt eine Beschränkung der 
Emissionen. Es wird zudem darauf hingewiesen das 
Gebiet durch den  Futtermittelhafen seit Jahrzehnten 
vorbelastet ist und große Flächen bereits seit Jahren 
als Gewerbegebiete rechtskräftig überplant sind. 

Aus dem Verfahren wird keine Abwertung der Immo-
bilie im gesetzlichen Sinne gesehen. 

 

Ich bitte um eine Bestätigung des fristgerechten Ein-
gangs dieses Schreibens mit den vorgenannten Ein-
wänden. 
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15 Fam. Markus Ladner  01.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit bringe ich fristgerecht Einwände vor gegen 
den Bebauungsplan Nr. 109 „Hafen- und Industriege-
biet — Futtermittel- und Schüttguthafen" und die zu-
gehörige 21. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

 

Begründung: 

 Unzumutbare Verkehrsbelastung durch ver-
mehrten LKW- und PKW- Verkehr. Schon 
jetzt ist zu Stoßzeiten kaum aus „In der 
Hegge" auf die Straße B51 zu kommen. 
 
 

 Unzumutbare Sicherheit für unsere Kinder, 
welche nicht mit dem Fahrrad o.ä.. zu ihren 
Freunden oder sonstiges fahren können, we-
gen dem vermehrten Verkehrsaufkommen. 

Unzumutbare Geruchsbelästigung durch 
Umschlag von Gülle-, Futter-, Biomasse, 
usw. 

 Unzumutbare Lärmbelästigung durch Um-
schlag von Schüttgütern, usw. 

Unzumutbare Lärmbelästigung durch LKW- 
und PKW- Verkehr 

 erhebliche gesundheitliche Schaden für uns 
und unsere Kinder, aufgrund der vermehrten 
Emissionen (Abgase, Licht, Lärm usw.) 

 erhebliche Wertminderung unseres Grund-
stücks durch oben genannte Punkte  

 

 

 

 

 

 

 

Die Verkehrsbelastung auf dem überörtlichen Stra-
ßennetz ist hoch, es ist aber der Zweck von Bundes-
straßen die überregionalen und örtlichen Verkehre zu 
bündeln und den Verkehrsfluss auf diesen Straßen zu 
gewährleisten haben. Die Verkehrssicherheit auf der 
B 51 ist vom Grundsatz gewährleistet, dieser Aspekt 
ist nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleitplan-
verfahrens.  

 
Es wird auf die Lärmkontingentierung im Bebau-
ungsplan verwiesen. Über die Lärmkontingentierung 
und die Gliederung des Plangebietes in SO-, GE- und 
GEE-Gebiete erfolgt indirekt eine Beschränkung der 
Emissionen.  

Es sind alle gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten. 

 

Es wird zudem darauf hingewiesen das Gebiet durch 
den  Futtermittelhafen seit Jahrzehnten vorbelastet ist 
und große Flächen bereits seit Jahren als Gewerbege-
biete rechtskräftig überplant sind. 

Der vorgelegte Bebauungsplan ist daher abzulehnen 
und zu überarbeiten. 

Ich bitte Sie um eine Bestätigung des fristgerechten 
Eingangs meiner Einwände und darum, das meine 
Einwände im Gemeinderat und weiteren Gremien 
diskutiert und sachlich einwandfrei abgewogen und 
bewertet werden. 
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16 Simone Koch,  02.02.2018  

Zusammenfassung der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Gegen die vorgesehene beträchtliche Erweiterung des 
Bestandshafens und die Ausweisung der angrenzen-
den Flächen als Industriegebiet erhebe ich als Eigen-
tümerin der Grundstücke des Anwesens Donaustraße 
1,49163 Bohmte folgende Einwände und Bedenken: 

Der Abstand meines Wohnhauses (ruhige Lage im Au-
ßenbereich) zur vorgesehenen Erweiterung des Hafens
sowie der nördlich angrenzenden Flächen zur Indust-
rie- (Rid Gewerbeansiedlung beträgt ca. 400 in Luftli-
nie (vergl. Lageplanausschnitt) -Hauptwindrichtung
Südwest-West. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Um einen wirtschaftlichen Betrieb des vorgesehenen 
vergrößerten Hafens zu gewährleisten ist sehr wahr-
scheinlich eine Nutzung rund um die Uhr sieben Tage 
die Woche unumgänglich. Es ist somit ein erheblicher 
Gütertransport per LKW -zum Teil Schwerlasttrans-
porter- zu erwarten. Durch den Hafenbetrieb und den 
Gütertransport und die Ansiedlung von Industrie- und 
Gewerbetrieben sind u.a. umfangreiche Lärm- und 
Lichtimmissionen zu erwarten.  

Zusätzlich muss ich mit weiteren Immissionen durch 
Verursachung von Luftverschmutzung, Staubent-
wicklung, Gerüche, austretende Dämpfe etc., rech-
nen. Wegen der vorgenannten ggf. eintretenden Im-
missionen kann ich eine Minderung der Wohn- und 
Lebensqualität und des Verkehrswertes meines 
Wohngrundstückes nicht ausschließen, zumal es in 
der Südwest-West Windrichtung zu dem geplanten 
Vorhaben liegt. 

Ich bezweifele, dass die im Bebauungsplan vorge-
schriebenen Grenzwerte eingehalten werden können 
und fordere daher die Umkehr der Beweislast (Verur-
sacherprinzip). 

Aus den genannten Gründen können die evtl. eintre-
tenden Immissionen und Benachteiligungen nicht wi-
derspruchslos hingenommen werden. 

Durch die Lärmkontingentierung und die Abstufung 
der Baugebiete analog der Lärmkontingentierung 
werden die Schutzansprüche auf der Ebene der Bau-
leitplanung gewährleistet. Bei Betriebsansiedlungen 
ist die Einhaltung der jeweiligen Lärmkontingente im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Schall-
schutzauflagen für den sich ansiedelnden Betrieb 
hängen von der Art des Betriebes und der Gebietska-
tegorie (wie GE oder GEE) des Grundstücks ab. 

 

Im späteren Genehmigungsverfahren ist von der je-
weiligen Betrieben nachzuweisen, dass die gesetzli-
chen Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Zu-
dem haben die Betriebe den aktuellen Stand der 
Technik anzuwenden.. Es wird zudem darauf hinge-
wiesen, dass das Gebiet durch den Futtermittelhafen 
seit Jahrzehnten vorbelastet ist und große Flächen be-
reits seit Jahren als Gewerbegebiete rechtskräftig 
überplant sind. 

Bei jeder Ansiedlung ist im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens ist der Nachweis zu erbringen, das 
die gesetzlichen Grenzwerte zu Schall, Stäuben, Ge-
rüchen usw. eingehalten werden. 
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17 Klaus u. Andrea Niemann,  02.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Als Betreiber des Hotel / Restaurant "Leckermühle" 
und als Anwohner und Familienvater bringe ich frist-
gerecht folgende Einwände gegen den oben genann-
ten Bebauungsplan vor. 

Wir halten die zu erwartende Mehrbelastung mit 
Lärm, Licht, Abgasen und Geruch, die durch den Bau 
eine Hafen/Industriegebietes entstehen wird, für nicht 
hinnehmbar. 

Auch das Verkehrsaufkommen wird sich extrem er-
höhen, und zwar vor allem der LKW-Verkehr. Schon 
jetzt beschweren sich Gäste - ganz besonders die un-
seres Biergartens im Sommer - über das sehr laute 
Beschleunigen/Rasen von Motorrädern und den Lärm 
von LKW beim Anfahren / Abbremsen am Kreisver-
kehr. 

Ich befürchte erhebliche Umsatzeinbußen, wenn die 
Belastung mit Lärm und Verkehr weiter zunimmt. 
Auch deshalb, weil meine Gäste sich jetzt schon auf-
grund der Raser direkt vor unserer Haustür (eigentlich 
Zone 30!!!) nicht sicher fühlen beim Betreten des 
Parkplatzes und dem Gang zu ihren Autos. Was pas-
siert, wenn es zu Stausituationen kommt auf der Bun-
desstraße und die PKW ausweichen auf die "Abkür-
zung" vor unserer Haustür?! 

 

 

 

 

 

Durch die verschiedenen Planungen, wie dem Bau der 
A 33 oder dem BP 109, können sich die Verkehrs-
ströme indirekt ändern bzw. auch erhöhen.  

 

Die Verkehrsbelastung auf dem überörtlichen Stra-
ßennetz ist hoch, es ist aber der Zweck von Bundes-
straßen die überregionalen und örtlichen Verkehre zu 
bündeln, der Verkehrsfluss auf diesen Straßen ist zu 
gewährleisten. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind aber nicht unmittelbarer Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens. 

 

 

Sollte der Kreisverkehr und die Bundesstraße im Zu-
ge des Industriegebietes erweitert werden, müssten 
Teile meiner Flächen enteignet werden. Das finde ich 
unzumutbar, da es auch mögliche Erweiterungspläne 
für meinen Betrieb beschränkt. 

Wir befürchten, dass die Lebensqualität in Lecker-
mühle durch den Bau des Industriegebietes erheblich 
sinkt. 

Über mögliche Änderungen beim Kreisverkehr und 
der Bundesstraße wird ggf. in einem Planfeststel-
lungsverfahren zu entscheiden sein. Derzeit liegen 
keine konkreten Planungen vor. 

Außerdem befürchte ich eine Wertminderung unserer 
Immobilien und Grundstücke. 

Ich fordere die Gemeinde daher dazu auf, den Bebau-
ungsplan zu verwerfen oder mit Rücksicht auf die 
Anwohner erheblich zu überarbeiten. 

Bitte schicken Sie mir eine Bestätigung, dass diese 
Einwände fristgerecht eingegangen sind. 

Aus gesetzlicher Sicht wird keine Wertminderung ge-
sehen. Die Gemeinde Bohmte wird die Planung bei-
behalten.  

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass das Gebiet 
durch den Futtermittelhafen seit Jahrzehnten vorbelas-
tet ist und große Flächen bereits seit Jahren als Ge-
werbegebiete ausgewiesen sind. 

 
 

18 Petra Schnatmeier  02.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit bringe ich fristgerecht Einwände vor gegen 
den Bebauungsplan Nr. 109 "Hafen- und Industriege-
biet Futtermittel- und Schüttguthafen" und die zuge-
hörige 21. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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Begründung: 

 unzumutbare Belastung durch Lärm, Licht, 
Abgase ausgehend von Anlagen im Indust-
rie- und Gewerbegebiet und  
 
 
 
 

 einem massiv erhöhten Aufkommen des 
Schwerlast- und Personenverkehrs, dadurch 
Beeinträchtigung meiner Lebensqualität als 
Anwohnerin in Leckermühle und 
 
 

 Wertminderung meiner Immobilien entlang 
der B 51 und B 65 aus oben genannten 
Gründen 
 
 

 Drohender Verlust eigener Flächen, die zum 
Ausbau der Straßen benötigt werden könn-
ten. Der vorgelegte Bebauungsplan ist daher 
abzulehnen und zu überarbeiten. 

 

Es wird auf die Lärmkontingentierung im Bebau-
ungsplan verwiesen. Über die Lärmkontingentierung 
und die Gliederung des Plangebietes in SO-, GE- und 
GEE-Gebiete erfolgt indirekt eine Beschränkung der 
Emissionen. Es sind alle gesetzlichen Grenzwerte ein-
zuhalten. 

 

Die Verkehrsbelastung auf dem überörtlichen Stra-
ßennetz ist hoch, es ist aber der Zweck von Bundes-
straßen die überregionalen und örtlichen Verkehre zu 
bündeln und den Verkehrsfluss auf diesen Straßen zu 
gewährleisten haben.  

 

Es wird zudem darauf hingewiesen das Gebiet durch 
den Futtermittelhafen seit Jahrzehnten vorbelastet ist 
und große Flächen bereits seit Jahren als Gewerbege-
biete rechtskräftig überplant sind. Aus gesetzlicher 
Sicht wird keine Wertminderung gesehen. 
 
Über mögliche Änderungen bei Bundesstraße wird 
ggf. in einem Planfeststellungsverfahren zu entschei-
den sein. Derzeit liegen keine konkreten Planungen 
vor. 

Ich bitte Sie um eine Bestätigung des fristgerechten 
Eingangs meiner Einwände und darum, dass meine 
Einwände im Gemeinderat und weiteren Gremien 
diskutiert und sachlich einwandfrei abgewogen und 
bewertet werden. 

 

 
 

19 Florian Möllers  02.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Gegen den Bebauungsplan Nr. 109 "Hafen- und In-
dustriegebiet - Futtermittel- und Schüttguthafen" und 
die zugehörige 21. Änderung des Flächennutzungs-
planes bringe ich hiermit fristgerecht Einwände vor. 

Seite 9, 3.3 Immissionen / Seite 12+13, 4.3 Be-
triebsleiterwohnen 

3.3.2.1 Nebeneinander von Gewerbe und Wohnen 
Laut persönlicher Auskunft ist die Familie Helm nicht 
bereit, ihr schutzwürdiges Wohneigentum an die Ge-
meinde zu verkaufen. Die Eigentümerverhältnisse 
wurden hier eklatant missachtet. Damit kann und darf 
ein Hafen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Höchstwerte für Lärm- und Lichtimmissionen 
nicht gebaut werden. 

Die Gemeinde geht hier mit Blick auf eine mögliche 
Umsetzung des Bebauungsplanes von völlig falschen 
Tatsachen aus. Der Bebauungsplan ist allein aus die-
sem Grund abzulehnen, die Grundlage kit- die Emis-
sionsprognose ist hinfällig. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einstufung wird korrigiert. Unabhängig von der 
Einstufung liegen die Beurteilungspegel für das 
Wohnhaus In der Hegge Nr. 8 bei 59 dB(A) tags und 
44 dB(A) nachts, somit werden hier die Immissions-
richtwerte für Mischgebiete von 60 dB(A) tags/45 
dB(A) ohnehin eingehalten. An der Lärmkontingen-
tierung ändert sich daher nichts, die Einstufung des 
Wohnhauses wird im Schallgutachten von GE auf MI 
korrigiert. 
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3.3.2.2 Lärmkontingentierung 

Gewerbebetreiber an der Straße "Am Heggenkamp" 
haben sich deutlich gegen die Umverteilung ihrer 
Lärmkontingente im Rahmen des Bebauungsplanes 
99 ausgesprochen. Trotzdem hält die Gemeinde an 
dieser Neuzuordnung fest. Damit entsteht eine Be-
nachteiligung der "Am Heggenkamp" angesiedelten 
Betriebe, die nicht hinnehmbar ist. 

 

Für die Betriebe am Heggenkamp entstehen keine 
Nachteile, da auch die verbleibenden Lärmkontingen-
te ausreichend hoch sind. Sie geben für den geneh-
migten Betrieb bei Bedarf auch noch Entwicklungs-
möglichkeiten. 

Seite 12, 4 Inhalt des Bebauungsplanes 

4.1 Sondergebiet... 

Umschlag und Lagerung von "sonstiger Biomasse", 
"Düngemitteln/AHL" und der Einzelhandel für "Ent-
sorgungsstoffe/-produkte, Substrate und Gülle" erfor-
dert maximale Sicherheitsvorkehrungen gegen das 
Eintreten von Havarien und die nachfolgende Konta-
mination von Böden und Gewässern. Im Falle der 
Umsetzung des Bebauungsplanes fordere ich die Ge-
meinde auf, die ausführenden / handelnden / transpor-
tierenden Unternehmen mit den maximalen Auflagen 
im Rahmen der guten fachlichen Praxis für den Be-
trieb zu belegen. 

 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Genehmigungsverfahren beach-
tet. 

Auf der Ebene Bauleitplanung kann zu späteren Ge-
nehmigungsverfahren keine Aussagen getroffen. Im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren hat auch der 
Hafenbetreiber nachzuweisen, dass der Stand der 
Technik eingehalten wird und alle Auflagen aus dem 
Genehmigungsverfahren. 

 

 

Den Gülle/Substrattransport auf dem Wasser betref-
fend, verweise ich auf die Stellungnahme von Dr. 
Matthias Emmrich, Anglerverband Niedersachsen 
e.V., vom 27.11.2015 betreffend die fischbiologi-
schen Untersuchungen, die nach seiner Einschätzung 
fachlich mehr als unzureichend sind und ein völlig 
falsches Bild der Artenzusammensetzung der Fisch-
fauna des Mittellandkanals und ihrer Bestandsdichte 
zeichnen. Im Falle einer Havarie am / auf dem Was-
ser und nachfolgenden Fischsterben wird der Pächter 
der Gewässerstrecke, die Niedersächsisch Westfäli-
sche Anglervereinigung eV., unter Umständen erheb-
liche Nutzungsausfälle geltend machen. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Fachgutachten sind in enger Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde erarbeitet und abge-
stimmt worden. Sie sind aus Sicht der Gemeinde 
Bohmte fachlich korrekt und für die Anforderungen 
ausreichend. 
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Weitere Einwände: 

 Die Lärm - Licht-, und Abgasemissionen 
ausgehend von Anlagen im Hafen/- Indust-
rie- und Gewerbegebiet sind nicht zumutbar.
 
 
 

 Ich befürchte einen massiven Anstieg des 
Aufkommens von Last- und Personenver-
kehr. Dadurch werden weitere erhebliche bis 
gesundheitsschädliche Lärm- und Ab-
gasemissionen auftreten. Als Folge davon 
außerdem: eine erhebliche Abwertung der 
Lebensqualität in Leckermühle., 

 Eine Erweiterung der Bundesstraße, des 
Kreisverkehrs hätte außerdem ein drastisch 
erhöhtes Unfallrisiko für die hier wohnenden 
Kinder und die in Leckermühle beförderten 
Schulkinder zur Folge - nicht zuletzt natür-
lich auch für alle anderen Nutzer des ÖPNV. 
Schon jetzt überschreitet der Großteil der 
Autofahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung 
(Tempo 30) auf dem Stück der "Bremer 
Straße" vor dem Hotel/Restaurant Lecker-
mühle und der dortigen Bushaltestelle. Hier 
ist die Gemeinde dringend aufgefordert, 
"Abkürzungsverkehr" bei Stausituationen 
auf der Bundesstraße zu unterbinden. 

 Vogel- und Amphibienvorkommen, auch 
von bedrohten Arten, werden verschwinden. 
Kompensationsflächen im weit entfernten 
Umfeld (was soll die Schleiereule vom 
Schützenplatz mit einer Fläche in Herring-
hausen?) schaffen keinen Ersatz für den Ver-
lust von biologischer Vielfalt südlich und 
nördlich des MLK. 

 Die Planungen zur Pufferung / Abwendung 
von Schäden durch Hochwasser sind völlig 
unzureichend, unterdimensioniert und offen-
bar ohne Kenntnis der örtlichen Abflusssitu-
ation getätigt worden. Bedenken der Was-
serbehörde zum BBP 99 unterstützen diese 
Kritik. 

 

Es wird auf die Lärmkontingentierung im Bebau-
ungsplan verwiesen. Über die Lärmkontingentierung 
und die Gliederung des Plangebietes in SO-, GE- und 
GEE-Gebiete erfolgt indirekt eine Beschränkung der 
Emissionen. Es sind alle gesetzlichen Grenzwerte ein-
zuhalten. 

Die Verkehrsbelastung auf dem überörtlichen Stra-
ßennetz ist hoch, es ist aber der Zweck von Bundes-
straßen die überregionalen und örtlichen Verkehr zu 
bündeln und den Verkehrsfluss auf diesen Straßen zu 
gewährleisten haben.  

 
 

Über mögliche Änderungen bei Bundesstraße wird 
ggf. in einem Planfeststellungsverfahren zu entschei-
den sein. Derzeit liegen keine konkreten Planungen 
vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eingriffsregelung und die Problematik des Arten-
schutzes wurde in Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde fachgerecht untersucht und Kom-
pensationsmaßnahmen festgelegt. 

 

 

 

Für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt ein 
Oberflächenentwässerungskonzept vor, dass mit der 
Unteren Wasserbehörde und den Wasserverbänden 
abgestimmt ist. Somit wird es durch die Planung zu 
keiner Verschlechterung der Hochwassersituation 
kommen. 

Im Falle einer Umsetzung des BBP und des nachfol-
gendes Betriebes eines, Hafens/Industriegebietes, im 
Zuge von Erweiterungen von Straßen und zunehmen-
dem Verkehr, fordere ich die Gemeinde und den 
Landkreis als zuständige Vollzugsorgane dazu auf, 
Emissionswerte nach den Maßstäben der guten fach-
lichen Praxis regelmäßig und professionell zu über-
prüfen und Auflagen an die Betreiber den tatsächli-
chen Gegebenheiten anzupassen. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. Das Gewerbeaufsichtsamt ist gehalten, 
bei Beschwerden von Anwohnern z.B. die reale 
Lärmbelastung eines Betriebes durch Messungen zu 
überprüfen. 
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Sämtliche oben genannten Punkte haben erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Anwohner der 
Wohngebiete südlich des Mittellandkanals ("In der 
Hegge", "Leckermühle", "Bremer Straße"). 

 

Der vorgelegte Bebauungsplan ist daher in wesentli-
chen Teilen zu überarbeiten. 

Bitte senden Sie mir eine Bestätigung des fristgerech-
ten Eingangs meiner Einwände.  

Ich bitte außerdem darum, dass der Gemeinderat und 
weitere Gremien meine Einwände einer sachlich ein-
wandfreien Abwägung unterziehen. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
 

20 Iris Riepenhausen, Martin Becker 02.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Wir hatten bereits zum Bebauungsplan Nr. 99 erheb-
liche Einwände formuliert. Jetzt hat die Gemeinde 
Bohmte den B-Plan Nr. 109 aufgestellt, der einen 
großen Teil des Plans Nr. 99 neu überplant. Für den 
Bereich des neuen Plans (Nr. 109) soll der alte Plan 
(Nr. 99) nicht mehr gelten, allerdings sollen mehrere 
der damals für den Bebauungsplan Nr. 99 erstellten 
Unterlagen (Verkehrsprognose, Artenschutzuntersu-
chungen, ...) noch gelten. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Wir sind sowohl über die Neuüberplanung als auch 
über die Nutzung bereits damals kritisierter aber un-
verändert übernommener Materialien irritiert und 
melden Bedenken darüber an. 

Wir fragen uns vor allem, was mit den damals (nicht 
nur von uns) vorgebrachten Einwänden gegen den 
Plan Nr. 99 geschieht. Gelten die nun auch nicht 
mehr? 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird auf die damaligen Planunterlagen und Abwägun-
gen verwiesen. 

 

Und was wird aus unserer Normenkontrollklage, die 
wir gegen den B-Plan Nr. 99 angestrengt haben? Das 
Oberverwaltungsgericht in Lüneburg wartet schon 
seit Längerem auf eine Stellungnahme der Gemeinde 
Bohmte. Die kommt nicht. Stattdessen kommt dieser 
neue Bebauungsplan. Wir befürchten, dass die Klage 
damit (zumindest teilweise) umgangen werden soll. 

Um ein Aushebeln der damaligen Einwände zu ver-
hindern, halten wir hier vorsichtshalber alle unsere 
gegen den Plan Nr. 99 vorgebrachten Einwände aus-
drücklich aufrecht. Außerdem machen wir uns alle 
von anderen Personen oder Einrichtungen vor-
gebrachten Einwände gegen den Plan Nr. 99 zu Eigen 
und bringen sie gegen den Plan Nr. 109 vor, damit sie 
erhalten bleiben und nicht verfallen! 

Das Normenkontrollverfahren zum Bebauungsplan Nr. 
99 ist weiterhin beim OVG Lüneburg unter dem Az. 1 
KN 78/17 anhängig. Die Einwendungen sind Gegen-
stand dieses Verfahrens. 
 
Die Neuaufstellung des angesprochenen Bebauungs-
planes Nr. 109 sowie die damit im Zusammenhang 
stehende Aufstellung der 21. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes durch die Gemeinde Bohmte bezieht 
sich einzig und alleine auf den Bestandshafen, der ent-
sprechend der ursprünglich im angegriffenen Bebau-
ungsplan Nr. 99 dargestellten Zweckbestimmung kon-
kret entwickelt werden soll.  
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird auf die damaligen Planunterlagen und Abwägun-
gen verwiesen. 
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Unsere damalige Kritik hatte sich vor allem daran 
entzündet, dass ein Containerhafen an einer Stelle ge-
plant wird, an der aufgrund zu niedriger Brücken kein 
wirtschaftlicher Containerverkehr möglich Ist. Wir 
hatten kritisiert, dass der Containerhafen nur vorge-
schoben wird, um in seinem Windschatten ein „Ge-
samtprojekt" durchzuziehen: Die Verlagerung des 
von der Stadtwerke Osnabrück AG betriebenen Osn-
abrücker Hafens mitsamt seinen angegliederten In-
dustrien. Wir hatten dazu u.a. den damaligen nieder-
sächsischen Wirtschaftsminister Lies zitiert, der von 
einer Verlagerung des Osnabrücker Hafens nach 
Bohmte ausgeht. Und zwar nicht nur als Container-, 
sondern auch als Massen- und Schüttguthafen. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird auf die damaligen Planunterlagen und Abwägun-
gen verwiesen. 

 

Mit dem Plan Nr. 109 wird nun tatsächlich ein Mas-
sen- und Schüttguthafen an dem Standort geplant. 
Diesmal aber nicht als Containerhafen, sondern als 
„Hafen für Futtermittel und Schüttgüter" getarnt. 

 

Erkennbar wird die Tarnung durch die unselige Vor-
geschichte des Projekts: Nachdem die überrumpelten 
Bürger die Containerhafen-Geschichte doch nicht ge-
glaubt, im November 2015 eine große Menge erheb-
licher Bedenken dagegen eingewendet haben, die 
Planung öffentlich kritisierten und mit Klage drohten 
(die dann auch erfolgte), wird das Containerprojekt 
(vorerst) nicht weiter verfolgt. Stattdessen wurde im 
Januar 2016 der an dem geplanten Standort bereits 
vorhandene Hafen („Kanalumschlag Bohmte J. Zer-
husen GmbH") von der „Hafen-Wittlager-Land 
GmbH" (HWL GmbH) aufgekauft. Die HWL-GmbH 
war eigentlich gegründet worden, um den Con-
tainerhafen zu bauen und hatte immer betont, wie 
wichtig ihr der Erhalt des Bestandshafens ist. Nach-
dem der Hafen aufgekauft worden war, ist das Ge-
schäft zusammengebrochen, das Gelände liegt seit-
dem brach. Die Fa. Kanalumschlag Bohmte GmbH 
hatte dort hauptsächlich Futtermittel und Getreide 
umgeschlagen. Sie hatte erfolgreich gegen die Sub-
ventionierung des geplanten HWL-Containerhafens 
geklagt. Für den Aufkauf des Hafens der Fa. Kanal-
umschlag Bohmte GmbH bezahlte die HWL-GmbH 
die deutlich überhöhte Summe von 5,2 Mio. €. 

Es wird zudem darauf hingewiesen das Gebiet durch 
den bestehenden Futtermittel- /Schüttguthafen seit 
Jahrzehnten vorbelastet ist und große Flächen bereits 
seit Jahren als Gewerbegebiete rechtskräftig überplant 
sind. Bereits im Planverfahren BP Mittellandkanal III 
war der Bestandshafen als Industriegebiet überplant, 
im Bebauungsplanverfahren Nr. 99 wurde in Anleh-
nung an die vorhandene Hafennutzung hier ein Son-
dergebiet „Hafen für Futtermittel und Schüttgüter“ 
festgesetzt. Im Bebauungsplan Nr. 109 wird auf dieser 
Grundlage der Umschlagskatalog präzisiert und erwei-
tert. Zudem wird der Zuschnitt der Umschlagsfläche in 
der Tiefe optimiert, dies ist mit einer neuen Trassen-
führung der Hafenstraße verbunden. Somit handelt es 
sich um eine Planung die auf der Bestandshafennut-
zung anknüpft. Dieser Prozess war und ist öffentlich 
und wurde in den kommunalen Gremien öffentlich er-
örtert. Der Vorwurf der „Tarnung“ wird daher zurück-
gewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die HWL-GmbH ist eine 100%-ige Gesellschaft der 
öffentlichen Hand. Gesellschafter sind der Landkreis 
Osnabrück und die Gemeinden Bad Essen, Bohmte 
und Ostercappeln. Das heißt, es wurden mindestens 
5,2 Mio. € öffentlicher Gelder, also Steuergelder, für 
den Aufkauf des Hafens einer privaten Firma aufge-
wendet. 

Und wozu das Ganze? Warum hat die HWL-GmbH 
mit erheblichen öffentlichen Mitteln einen Futtermit-
tel- und Getreidehafen aufgekauft? Nur um dort einen 
„Futtermittel- und Schüttguthafen" zu errichten? 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens. 

2
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Wie glaubhaft ist das? Und wie gesetzeskonform? 
Dürfen die das? Darf die HWL GmbH als 100%-ige 
Tochter der öffentlichen Hand einen Futtermittelha-
fen mit öffentlichen Mitteln aufkaufen und stilllegen, 
um dort nach zwei Jahren Stillstand dann ebenfalls 
einen Futtermittelhafen zu betreiben? Wurden die öf-
fentlichen Mittel der HWL-GmbH tatsächlich zur 
Verfügung gestellt, nur um Futtermittelhäfen bzw. 
deren Betreiber auszutauschen?? 

Wohl eher nicht. 

Wir können uns nicht vorstellen, dass dieser erhebli-
che Einsatz von Finanzmitteln und Planungsarbeit 
aufgewendet wird, nur um lediglich den Betreiber ei-
nes Getreidehafens auszuwechseln. Wenn es wirklich 
ein so großes Interesse am Getreide- und Futtermit-
telhandel geben würde, das einen derartigen Aufwand 
rechtfertigte, wieso hat die HWL GmbH dann den 
existierenden Getreide- und Futtermittelhandel elimi-
niert, das Geschäft zwei Jahre lang brachliegen las-
sen, die Geschäftsbeziehungen abbrechen lassen und 
kaum Interesse an der Fortführung des Geschäfts ge-
zeigt? 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens. 

 

 

 

Die Unlogik des Plans Nr. 99 (Containerhafen) wird 
also durch die Unlogik des Plans Nr. 109 (Getreide-
hafen) ersetzt. Unlogisch bleibt die ganze Sache nach 
wie vor. 

Logisch wird sie hingegen, wenn es tatsächlich (wie-
der einmal bzw. noch immer) um etwas anderes geht, 
als um einen Getreide- bzw. Futtermittelhafen. Und 
da sind wir bei der Verlagerung des Osnabrücker Ha-
fens. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Wir hatten in unserer damaligen Kritik mehrere 
Gründe genannt, die dafür sprechen, dass der Osnab-
rücker Hafen nach Bohmte verlegt werden soll. In-
zwischen sind noch weitere hinzu gekommen: 

 

 Der bereits erwähnte (überteuerte) Kauf des 
Hafens der Fa. Kanalumschlag Bohmte 
GmbH, die gegen die Containerhafenpla-
nung der HWL-GmbH bzw. deren Förde-
rung erfolgreich geklagt hatte, 

 -der geplante und bereits teilweise erfolgen-
de 4-spurige Ausbau von B 51 und B 65, 

 -eine Bürgschaft des Kreises für die HWL-
GmbH über 20 Mio. €, 

 -ein massiver Aufkauf landwirtschaftlicher 
Flächen durch die HWL-GmbH weit über 
die Grenzen des Bebauungsplans und weit 
Ober die notwendige Menge für das Vorha-
ben nach den B-Plänen Nr. 99 und Nr. 109 
hinaus, 

 -die Stagnation in der Containerhafenpla-
nung und stattdessen die Aufstellung des B-
Plans Nr. 109 mit seiner nach zwei Jahren 
Stillstand plötzlich als wichtig definierten 
Getreidehafenorientierung, 

 -sowie insbesondere die Weigerung, Fragen 
zu diesem Thema zu beantworten: Am 9. 
August 2017 sollte eine „Große Hafenkonfe-
renz" stattfinden, die aber von den HWL-
Beteiligten abgesagt worden war. Am 10. 
Oktober 2017 hatte die IG Oelinger Hafen 
daraufhin einen Offenen Brief mit acht Fra-
gen zu dem geplanten Hafen in Oelingen an 
alle Beteiligten geschickt, die bis heute nicht 
beantwortet sind! 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Es wird auf die Abwägungen zum Bebauungsplan Nr. 
99 verwiesen. Mit der Planung soll am Mittellandkanal 
ein Hafen- und Gewerbegebiet entstehen. Diese Pla-
nungsabsicht hat Investitionen wie dem Kauf von 
landwirtschaftlichen Flächen und sonstiger Infrastruk-
turmaßnahmen zur Voraussetzung. Die Standortwahl 
ergibt sich auch durch Vorprägung des Gebietes mit 
dem Mittellandkanal. Es wird darauf hingewiesen das 
Gebiet durch den bestehenden Futtermittel- 
/Schüttguthafen seit Jahrzehnten vorbelastet ist und 
große Flächen bereits seit Jahren als Gewerbegebiete 
rechtskräftig überplant sind. Bereits im Planverfahren 
BP Mittellandkanal III war der Bestandshafen als In-
dustriegebiet überplant. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Und wir sind wieder bei unserer Kritik an dem Bau-
leitverfahren Nr. 99, wo wir deutlich gemacht haben, 
dass durch die Verschleierung der tatsächlich hinter 
der Planung stehenden Absicht Beteiligungsrechte der 
Öffentlichkeit beschnitten werden. Das gilt ebenfalls 
für den Plan Nr. 109. Auch hier wird die tatsächliche 
Absicht verschleiert, werden die Folgen der Planung 
und weitere Entwicklungen verheimlicht. Auch hier 
wird eine öffentliche Diskussion um die tatsächlichen 
Ziele und die Folgen der Planung unterlaufen, die Öf-
fentlichkeit dadurch in Sicherheit gewogen und der 
Möglichkeit beraubt, ernsthaft zu prüfen, ob sie von 
den weitreichenden Folgen der Planung betroffen ist 
und ob sie Einwände formulieren will. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird auf die damaligen Planunterlagen und Abwägun-
gen verwiesen. Es handelt sich um ein öffentliches 
Verfahren mit Gremiensitzungen und Bürgerveranstal-
tungen. Die Unterstellung dass die Folgen der Planung 
und weitere Entwicklungen verheimlicht werden, wird 
zurückgewiesen. 
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In dem Bauleitverfahren Nr. 99 wurden unsere Ein-
wände mit der Argumentation zurückgewiesen, dass 
es in Bohmte keinen Bahnanschluss geben solle, der 
Hafen in Osnabrück aber einen Bahnanschluss habe. 
Daher könne es sich auch nicht um eine Verlagerung 
des Hafens handeln. 

Das ist unglaubhaft. Waren können auch per LKW 
transportiert werden. Die erwähnten vierspurigen 
Ausbauten der Bundesstraßen 51 und 65 und nicht 
zuletzt die für die Hafenplanung eigens angefertigte 
Verkehrsuntersuchung legen nahe, dass dies auch so 
beabsichtigt ist. 

Das würde auch die zurzeit noch per Bahn erfolgen-
den Transporte von Metallschrott für das Stahlwerk 
Georgsmarienhütte betreffen. Was dem von der 
HWL-GmbH öffentlich erklärten Ziel, LKW-
Transporte verringern zu wollen, sehr entgegensteht. 
Es würden nicht weniger, sondern erheblich mehr 
LKW fahren müssen, es würden weniger Waren per 
Zug transportiert und mehr per LKW. Es würde mehr 
CO2 ausgestoßen. Viel mehr. 

 

Unsere Einwände an dem B-Plan Nr. 99 waren au-
ßerdem mit der Begründung abgewiesen worden, dass 
es sich um Äußerungen außerhalb der Bauleitplanung 
handele. Dem widersprechen wir. Unser Einwand, 
dass die tatsächlichen Ziele der Planung nicht im 
Planverfahren auftauchen, kritisiert die Basis, auf der 
die Bebauungspläne Nr. 99 und 109 aufgestellt wur-
den. Selbstverständlich ist das Teil der Bauleit-
planung. Das ist sozusagen ihr Fundament, ohne dass 
das gesamte Verfahren einstürzen würde! Wir kriti-
sieren also, dass die gesamte Planung auf falschen 
Voraussetzungen basiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird u.a. auf die damaligen Planunterlagen und Ab-
wägungen verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird u.a. auf die damaligen Planunterlagen und Ab-
wägungen verwiesen. 

 

Was dieses Fundament angeht, ist es aber auch ohne 
unsere Kritik schon recht wackelig: Im Erläuterungs-
bericht („Begründung mit Umweltbericht") zum B-
Plan Nr. 109 wird als Anlass und Ziel des Verfahrens 
angegeben, dass der bestehende Futtermittel- und 
Schüttguthafen deaktiviert" und die Hafennutzung in-
tensiviert werden soll. 

Der Hafen war aber bis zum Kauf durch die HWL-
GmbH wirtschaftlich aktiv. Das heißt, der Anlass des 
Verfahrens (Reaktivierung) wurde von der HWL-
GmbH selbst herbeigeführt (Kauf und Deaktivie-
rung), die sich jetzt als Retterin aus einer von ihr 
selbst herbeigeführten Situation präsentiert. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Außerdem: Folgt man der Darstellung des Anlasses 
der Planung, so wie im Erläuterungsbericht darge-
stellt wird, ist der B-Plan Nr. 109 eigentlich überflüs-
sig. Denn: 

„Das bestehende Planungsrecht (Bebauungsplan Nr. 
99 und Bebauungspläne Nr. 1/II) lässt bereits neben 
dem genehmigten Betrieb des Hafens in weiten Tei-
len die Ansiedlung von Gewerbegebieten zu." Daher 
drängt sich die Frage auf, wenn sowieso schon ein 
Getreidehafen betrieben und Gewerbe angesiedelt 
werden kann - die Ziele der Planung also auch ohne 
den neuen Plan erreicht werden können -, warum 
wird dann so ein Aufwand betrieben? (Was im Übri-
gen ein weiterer Anhaltspunkt für das „Gesamtpro-
jekt" Hafenverlagerung von Osnabrück nach Bohmte 
ist.) 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird u.a. auf die damaligen Planunterlagen und Ab-
wägungen verwiesen. Wie bereits ausgeführt, soll der 
Hafen in Zukunft mit den 2 vorhandenen Liegeplätzen 
optimal genutzt werden, dazu sind Änderungen am 
Hafen und im Nutzungskatalog erforderlich. 

 

Daher ist auch die mehrfach vorgebrachte Argumen-
tation falsch, wenn dieser Bebauungsplan Nr. 109 
nicht verwirklicht werden würde, müsste das Projekt 
an anderer Stelle durchgeführt werden: „Anderweiti-
ge Planungsmöglichkeiten bestehen, dies würde für 
das Plangebiet keine Veränderungen bedeuten. Aller-
dings würden industrielle Nutzungen dann auf ande-
ren Flächen angesiedelt werden." Die Ziele der Pla-
nung können ja angeblich jetzt schon an dieser Stelle 
verwirklicht werden.  

Außerdem hatten wir bereits eingewendet und ist in 
der Vergangenheit in verschiedenen Veröffentlichun-
gen beschrieben worden, dass für das Projekt eine 
Ausweisung von Gewerbeflächen an anderer Stelle 
NICHT notwendig ist.  

Es gibt genügend Häfen und Verladestationen am 
Mittellandkanal, die die Arbeit des geplanten Hafens 
gerne übernehmen würden. Die Machbarkeitsstudie 
2008 der Stadtwerke Osnabrück AG listet allein 
zwölf im 50-Km-Umkreis auf. Eine Neuausweisung 
an anderer Stelle wäre überhaupt nicht nötig. Es gibt 
genügend Verlade-Kapazitäten in der Region auch 
mit langfristigen Erweiterungsperspektiven. Weil die-
se Häfen aber im Besitz anderer Unternehmen sind, 
wäre die Stadtwerke Osnabrück AG dann nicht mehr 
im Boot. Das Geschäft würden dann andere machen. 
Noch ein weiterer Hinweis auf das „Gesamtprojekt" 
Hafenverlagerung. 

 

Wie bereits ausgeführt, ergibt sich die Standortwahl 
vom Grundsatz aus der Lage am Mittellandkanal und 
der Vorprägung durch den Bestandshafen. Die Pla-
nung beinhaltet eine langfristige Infrastrukturplanung, 
die alte Bauleitplanung Mittellandkanal wird dem 
nicht mehr gerecht.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und auf die damaligen Planunterlagen und Abwägun-
gen zum Bebauungsplan Nr. 99 verwiesen. Der Bedarf 
für die geplante Hafennutzung ist konkret vorhanden. 

Noch einmal zurück zum Fundament. Im Erläute-
rungstext wird die Planung u.a. mit dem Entwick-
lungskonzept der Gemeinde Bohmte aus dem Jahr 
2012 begründet. Das ist ein klassischer Zirkelschluss, 
indem die Gemeinde einen Plan macht und ihn mit ih-
rer eigenen Planung begründet. Ebenso der Bezug auf 
den Flächennutzungsplan. Hier ist der Zirkelschlag 
sogar noch enger, weil F- und B-Plan parallel entwi-
ckelt werden. Dass der Flächennutzungsplan eigent-
lich eine „vorbereitende Bauleitplanung" ist, wie der 
Gesetzgeber das vorschreibt, ist hier nicht erkennbar, 
die Flächennutzungsplanänderung sieht eher wie eine 
lästige Pflichtübung aus. 

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

5
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Im Begründungstext wird auch vorgebracht, dass das 
Plangebiet „optimal" an das Hauptverkehrsstraßen-
netz angebunden sei. So ganz optimal scheint das 
aber nicht zu sein, wie die Überlegungen zur Gestal-
tung der B51-Einmündung zur Bewältigung des er-
warteten Verkehrsaufkommens zeigen. Eine „optima-
le" Verkehrsanbindung wäre eine Bundesautobahnab-
fahrt. Das wird eigentlich auch im Text gesagt: ”Es 
ist davon auszugehen, dass die meisten Verkehre aus 
dem Plangebiet und insbesondere vom Containerha-
fen in Richtung BAB 1 über die Bundesstraße 218 
und der andere größere Anteil Richtung Osnabrück 
bzw. auf die BAB 33 oder 30 fahren wird."  

Wenn also die Bundesautobahnen sowieso Ziele des 
Verkehrs sind, warum plant man den Hafen dann 
nicht gleich an einer Autobahn und spart sich die 
Bundesstraßen? Noch dazu, wenn man die durch die 
Nutzung der Bundesstraßen entstehenden Belästigun-
gen schönreden muss? Die Aussage: „Hinsichtlich 
der Situation auf der Bundesstraße 218 werden für die 
Ortsdurchfahrt Venne keine wesentlichen verkehrsli-
chen Qualitätseinbußen gesehen", ist dafür ein schö-
nes Beispiel. Wenn mit „verkehrliche Qualitätseinbu-
ßen" Beschränkungen für den Straßenverkehr ge-
meint ist, ist der Satz falsch, denn jede Ortsdurchfahrt 
bedeutet eine Einschränkung für den Durchgangsver-
kehr.  

In Venne wurde die Ortsdurchfahrt vor kurzer Zeit 
„verkehrsberuhigt", also mit weiteren Einschränkun-
gen versehen. Wenn mit dem Satz aber Belästigungen 
für die Anwohner gemeint sind, ist er ebenfalls 
falsch, denn die Zunahme des Durchgangsverkehrs 
bedeutet auch eine Zunahme von Lärm-, Staub- und 
Abgasbelastungen für die Anwohner. Die Aussage ist 
in jedem Fall irreführend und in ihrer sprachlichen 
Uneindeutigkeit umso mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bundesstraßen sind grundsätzlich zur Aufnahme von 
überörtlichen Verkehren geeignet. Dies trifft auch für 
die B 51, B 65 und B 218. Durch Infrastrukturplanun-
gen, die Zunahme von Verkehren in der Region, sowie 
Straßenplanungen wie der Bau der BAB 33 können 
sich neue Anforderungen an das Straßennetz ergeben. 
Der genannte Ausbau des Knotenpunktes B 
51/Hafenstraße ist Teil der Infrastrukturplanung und 
Folge der neuen verkehrlichen Belastung in diesem 
Bereich. 

Die Verkehrsproblematik gilt auch für andere An-
wohner der Bundesstraßen 51, 65 und 218 und für die 
mehr oder weniger direkten Anwohner des Plange-
biets. Die pauschale Behauptung: „Soweit die gesetz-
lichen Grenzwerte eingehalten werden, sind keine zu-
sätzlichen Maßnahmen erforderlich", bedeutet für die 
Betroffenen ein Leben am Limit. Außerdem ist es 
fraglich, ob tatsächlich die Grenzwerte eingehalten 
werden, weil die Belastungen eh schon ziemlich hoch 
sind, und ob und wer bei Überschreitung der Grenzen 
welche Maßnahmen ergreifen muss. Es sei auf die 
Schwierigkeiten verwiesen, die Städte haben, die 
Fahrverbote für Dieselfahrzeuge aussprechen müss-
ten, dies aber nicht tun, worauf die EU der Bundesre-
gierung mit Sanktionen droht, die Regierung aber die 
nationale Kraftfahrzeugindustrie schützen und Fahr-
verbote unbedingt vermeiden will, woraufhin die 
Kommunen erst einmal lieber abwarten und die be-
troffenen Bürger betroffene Bürger bleiben. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens. 

6
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Die Dieselabgasproblematik gilt für Binnenschiffe 
übrigens verstärkt, da viele Schiffe mit veralteten 
Motoren fahren und weil eine Abgasreinigung dort 
unüblich ist. Das wird in der vorliegenden Planung 
nicht angesprochen, ist aber bei der erwarteten Menge 
an Schiffen ein Problem. 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind nicht unmittelbarer Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens. 

Besonders betroffen werden die Bewohner der Häu-
ser In der Hegge sein. Entgegen der Darstellung im 
Erläuterungsbericht und in der Lärmprognose hat die 
Familie Helm (In der Hegge 8) ihr Haus NICHT an 
die HWL verkauft. Sie wohnt dort. Tobias Bente (In 
der Hegge 12) wohnt ebenfalls in seinem Haus, das 
im Übrigen in der Lärmprognose zum Plan 109 als 
lmmissionsort gar nicht erfasst wurde. Die Angaben 
im B-Plan sind falsch! Die Planung geht daher von 
falschen Voraussetzungen aus. Es ist wahrscheinlich, 
dass zumindest der Schutzstatus der Familie Helm 
schon jetzt durch die Bebauungspläne Nr. 99 und Nr. 
I — III überschritten wird. Bislang war das durch die 
saisonale Arbeit des Hafens kein großes Problem. 
Wenn die Arbeiten dort aber „intensiviert" werden 
sollen, wird das ein Problem werden. 

 

 

 

Die Kritik ist richtig, die Einstufung wird auf Misch-
gebiet korrigiert. Unabhängig von der Einstufung lie-
gen die Beurteilungspegel für das Wohnhaus In der 
Hegge Nr. 8 bei 59 dB(A) tags und 44 dB(A) nachts, 
somit werden hier die Immissionsrichtwerte für 
Mischgebiete von 60 dB(A) tags/45 dB(A) ohnehin 
eingehalten. An der Lärmkontingentierung ändert sich 
daher nichts, die Einstufung des Wohnhauses wird im 
Schallgutachten von GE auf MI korrigiert. 
 

Das Wohnhaus von Hartwig Pössel (Donaustraße 4) 
ebenfalls. Es ist als „abzureißen" deklariert und taucht 
als Immissionsort in der für den Bebauungsplan er-
stellten Lärmprognose ebenfalls nicht auf. Dabei 
wohnt Familie Pössel dort! 

Auf Ebene der Bauleitplanung ist es das Ziel hier Ge-
werbeflächen auszuweisen, demgemäß ist das Gebäu-
de in der Lärmkontingentierung nicht aufgeführt. 

 

In den späteren Genehmigungsverfahren ist das Haus 
zu berücksichtigen, solange es bewohnt ist. Dies hätte 
eine Einschränkung der gewerblichen Nutzung zur 
Folge. 

Außerdem gibt es mehrere weitere Wohnhäuser In 
der Hegge, deren Schutzstatus aufgrund ihrer Lage 
als dörfliche Struktur zu bewerten sind und nicht als 
„Wohnhauser im Außenbereich mit dem Schutzstatus 
eines Mischgebietes". Auch diese Häuser tauchen als 
lmmissionsorte in der Lärmprognose nicht auf. Wir 
kritisieren daher, dass die Lärmprognose hier mit fal-
schen Einschätzungen arbeitet, und stellen fest, dass 
die Auswahl der lmmissionsorte anscheinend genau 
diejenigen nicht berücksichtigt, deren Schutzstatus 
die Planung infrage stellen würde. 

 

 

Die Einstufung erfolgt auf Grundlage der TA Lärm. 
Wohnhäuser mit Außenbereichslage sind als Mischge-
biete einzuordnen. Es sind alle relevanten Immission-
sorte in die Berechnung eingestellt worden. 

Was auch bei den Wohnhäusern im Bereich Lecker-
mühle der Fall ist. Auch sie wurden bei der Lärm-
prognose nicht berücksichtigt. Da aber mit einem 
deutlich erhöhten Straßenverkehr gerechnet wird, und 
weil dieser zum größten Teil über den Verkehrskrei-
sel Leckermühle abgewickelt werden soll („... in 
Richtung BAB 1 Ober die Bundesstraße 218 und der 
andere größere Anteil Richtung Osnabrück bzw. auf 
die BAB 33 oder 30...2 wird die Lärm- und Abgasbe-
lastung dort steigen. Im B-Plan Nr. 109 wird zwar die 
Problematik abgearbeitet, ob und wie der Kreisel das 
erhöhte Verkehrsaufkommen bewältigen kann, aber 
wie die dort wohnende Bevölkerung das Verkehrs-
aufkommen bewältigen kann, bleibt außen vor. 

 

 

Die Lärmkontingentierung bezieht sich ausschließlich 
auf den potentiellen Gewerbelärm. Der Verkehrslärm 
auf öffentlichen Verkehrswegen wird hier nicht be-
rücksichtigt. Der Verkehrslärm auf öffentlichen Ver-
kehrswegen wird nach einer anderen Norm beurteilt, 
der Verkehrslärmschutzverordnung (16 BImSchV) 
und ist somit nicht unmittelbarer Gegenstand der Bau-
leitplanung. 
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Die HWL-GmbH prognostiziert für den Containerha-
fen 51.549 TEU pro Jahr. Das ergibt bei 210 Ar-
beitstagen 245 TEU pro Tag. Bei Großmotorgüter-
schiffen (GMS) wären das ca. 5 Schiffe pro Tag in 
Richtung Westen (einlagig beladen) oder 2,5 (zweila-
gig) in Richtung Osten. Die nächstkleinere Schiffsklas-
se sind „Europaschiffe" mit der Hälfte der Ladekapazi-
tät eines GMS. Also 10 Schiffe in Richtung Westen oder
5 in Richtung Osten. Wenn man von einer Mischung 
von GMS und Europaschiffen im Verhältnis 1:1 aus-
geht, wären das 7,5 Schiffe Richtung Westen oder 3,75 
Schiffe in Richtung Osten. Da die von der HWL-GmbH 
angegebenen Hauptdestinationen Hamburg und Ant-
werpen in beiden Richtungen liegen, muss man im Mit-
tel von 5,6 Schiffen pro Arbeitstag ausgehen, die dort 
abgefertigt werden müssten, um die prognostizierten 
Umschlagszahlen erfüllen zu können. 
 
Die Schiffe für den geplanten Futtermittel- und Schütt-
guthafen kämen dann noch zusätzlich hinzu! 
Wir haben den Eindruck, dass die erwähnten Wohn-
häuser nicht zufällig falsch deklariert wurden, sondern 
vorsätzlich, weil die Planung sonst nicht durchführbar 
wäre. Wir haben auch den Eindruck, dass die Karten-
ausschnitte so gewählt wurden, um das zu verbergen. 
Wir protestieren sehr dagegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und
auf die damaligen Planunterlagen und Abwägungen 
zum Bebauungsplan Nr. 99 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung ist durchführbar, da die Lärmkontingentie-
rung alle relevanten Häuser beinhaltet. Auch bei dem 
Wohnhaus In der Hegge 8 werden die Werte für Misch-
gebiete eingehalten. 

Es wird darauf hingewiesen das Gebiet durch den be-
stehenden Futtermittel- /Schüttguthafen seit Jahrzehn-
ten vorbelastet ist und große Flächen bereits seit Jah-
ren als Gewerbegebiete rechtskräftig überplant sind. 
Bereits im Planverfahren BP Mittellandkanal III war 
der Bestandshafen als Industriegebiet überplant wor-
den. 
 

Unsere grundlegende Kritik an der Lärmprognose des 
B-Plans Nr. 99 gilt wie gesagt ebenso für die Lärm-
prognose Nr. 109. Wir hatten damals ausführlich dar-
gelegt, dass sie sachlich falsch, ungeeignet und für 
Laien vollkommen unverständlich ist. Wir kritisieren 
weiterhin die Verlagerung von bereits bestehenden 
Lärmkontingenten aus dem Gewerbegebiet am Heg-
genkamp hin zum Hafengebiet. 

 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und
auf die damaligen Planunterlagen und Abwägungen 
zum Bebauungsplan Nr. 99 verwiesen. 
 

 

Auch für den Umweltbericht des B-Plans Nr. 109 hal-
ten wir unsere Kritik aus dem Plan Nr. 99 aufrecht. 
Wir kritisieren insbesondere, dass im Artenschutzbe-
richt zwar darauf hingewiesen wird, dass nach der 
Gesetzeslage Eingriffe in den Naturhaushalt ausgegli-
chen werden müssen, dass aber verschwiegen wird, 
dass Eingriffe in den Naturhaushalt zuerst einmal 
vermieden werden sollen. Überflüssige Eingriffe sind 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu vermeiden. 
Nur wenn sie nicht vermieden werden können, müs-
sen sie zumindest ausgeglichen werden. Diese Option 
wird im Artenschutzbericht nicht erwähnt. Im Um-
weltbericht findet sich der bereits erwähnte Hinweis, 
dass, wenn das Projekt nicht an dieser Stelle verwirk-
licht werden würde, es an anderer Stelle geschehen 
müsse.  

 

 

Die Eingriffsregelung und die Problematik des Arten-
schutzes wurde in Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde fachgerecht untersucht und Kompen-
sationsmaßnahmen festgelegt. 
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Das ist unwahr. Wie wir dargestellt haben, gibt es 
deutliche Anzeichen dafür, dass es bei dem Projekt 
nicht um einen einfachen Getreidehafen geht (der - 
wie auch im Erläuterungsbericht erwähnt - sogar ohne 
neuen B-Plan dort existieren könnte), sondern um die 
Verlagerung des Osnabrücker Hafens als „Gesamt-
projekt". Diese Verlagerung ist aber gar nicht not-
wendig, weil es genügend Verladekapazitäten am 
Mittellandkanal gibt, die das Volumen des Osnabrü-
cker Hafens übernehmen könnten. Das ganze Projekt 
dient nur dazu, Pfründe des Osnabrücker Hafenbe-
treibers, die Stadtwerke Osnabrück AG, zu erhalten. 
Das ist kein hinreichender Grund für einen solchen 
Eingriff in den Naturhaushalt, er ist daher gemäß dem 
Vermeidungsgebot des Bundesnaturschutzgesetzes zu 
unterlassen! 

Wenn wie von der Gemeinde behauptet kein „Ge-
samtprojekt" hinter der Planung steckt, ist sie sogar 
noch unnötiger, denn die Aufgaben eines einfachen 
Futtermittel-und Schüttguthafens können noch mühe-
loser von den bestehenden Häfen übernommen wer-
den. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
sie sind nicht unmittelbarer Gegenstand der Bauleit-
planung. 

Wir möchten noch anmerken, dass wir die Aus-
gleichsberechnung für den Eingriff und die geplanten 
CEF-Maßnahmen im Vorfeld als zu gering einschät-
zen. Drei Nistkästen und fünf Sitzstangen für Turm-
falken anzubieten, klingt nach drei Avemaria und 
fünf Vaterunser für eine lässliche Sünde. Da die 
Maßnahmen möglichst frühzeitig erfolgen sollen, ist 
denn schon etwas geschehen? 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird auf den Umweltbericht und die Fachbeiträge zum 
Artenschutz verwiesen, 

Und was die Ausgleichsberechnung angeht, fehlt in 
der Berechnung die Kompensation für den Verlust an 
Boden. Auf S. 19 des Erläuterungsbericht wird das 
Problem „Bodenschutz" angesprochen, in der Aus-
gleichsberechnung werden hingegen nur die auf dem 
Boden vorhandenen Biotope aufgezählt und bewertet, 
der Boden selbst bleibt hingegen unberücksichtigt. 
Die Kompensationsberechnung ist zudem kompliziert 
und nicht einleuchtend. 

Die Eingriffsregelung wurde in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde fachgerecht abgehandelt. 

 

Bodenschutz" scheint überhaupt ein wenig vernach-
lässigt worden zu sein. Denn um eine möglichst un-
beschränkte Ausnutzung der Flächen zu ermöglichen, 
soll die Sonderregelung gelten: „In den Sonder- und 
den Gewerbegebieten ist für die Errichtung von La-
gerflächen, Fahrgassen, Stellplätzen und Zufahrten 
eine Grundflächenzahl bis 0,9 zulässig, wenn die 
PKW-Stellplätze und Lagerflächen, die zu einer 
Überschreitung der Grundflächenzahl von 0,8 führen, 
in wasserdurchlässigen Materialien ausgeführt wer-
den." Damit wird aber eine Kontamination des Bo-
dens und damit auch des Grundwassers durch Schad-
stoffe in Kauf genommen. Flächenversiegelungen in 
Industriegebieten machen ja schon so ihren Sinn. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bei den Gewerbegebieten sollen die einzelnen Grund-
stücke optimal genutzt werden können. Daher wurden 
am Rande des Plangebietes im Osten, Norden und 
Westen eine Eingrünung außerhalb der Gewerbeflä-
chen durch breite Anpflanzstreifen vorgesehen. 
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Auch die Flächennutzung in der Höhe soll möglichst 
unbeschränkt erfolgen können. Gebäudehöhen von 44 
Metern (95 m über NN) auf mehreren Hektar Fläche 
bedeuten eine sehr erhebliche Veränderung des Land-
schaftsbildes. Die Bauten würden bis zur oberen 
Kammlinie des Wiehengebirges reichen (Schmaler 
Berg 96 m O. NN, Oelinger Berg 123 m O. NN), Tä-
ler und Pässe warden überragt. Selbst die St. Lamber-
tus Kirche in der Gemeinde Ostercappeln ganz oben 
auf dem Wiehengebirge (120 m 0. NN) läge nur we-
nig höher als der geplante Sendemast mit 115 m Hö-
he. (Wobei wir uns fragen, warum ein Sendemast un-
bedingt ins Tal gestellt werden soll, sinnvoll erscheint 
uns das nicht.) 

Das heißt, die geplanten Bauten werden sehr weit 
sichtbar sein und in den Naturpark „terra vita" ein-
wirken. Außerdem widersprechen sie deutlich den im 
Bohmter Landschaftsplan festgesetzten Zielen. Der 
Aussage im B-Plan Nr. 109, die Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild hinsichtlich Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit seien „von geringer Bedeutung" kön-
nen wir daher nicht folgen. 

 

 

 

 

 

Die Höhen im Bestandshafen ergeben sich aus den 
Anforderungen für Lagergebäude und –behälter. Sol-
che Höhen sind nach dem aktuellen Stand der Technik 
erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass das 
Gebiet durch den bestehenden Futtermittel- 
/Schüttguthafen mit den hohen Silo bereits vorbelastet 
ist und große Flächen bereits seit Jahren als Gewerbe-
gebiete rechtskräftig überplant sind.  

Die Flächen sollen also maximal genutzt werden 
können. Bei einer Gesamtfläche von 13,76 Hektar 
sind gerade mal 0,07 Hektar als „öffentliche Grünflä-
che" vorgesehen. Das sind 0,5%. Diese möglichst un-
beschränkte gewerbliche Ausnutzung wird damit be-
gründet, dass weitere Einschränkungen gar nicht er-
laubt seien. „Auf weitere Nutzungskennziffern wird 
hier verzichtet, da sie für ein Industriegebiet nicht 
greifen würden". 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bei den Gewerbegebieten sollen die einzelnen Grund-
stücke optimal genutzt werden können.  
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Das ist nicht richtig. Die Gemeinde hat das Recht, 
Gestaltungs- und sonstige Vorgaben zu machen, was 
sie ja auch in dem vorliegenden Plan durchaus tut, in-
dem sie die Art der gewerblichen Nutzung vor-
schreibt (Sonder-, Industrie- oder Gewerbegebiete, 
eingeschränkt oder nicht eingeschränkt), Einzelhan-
delsbetriebe oder Vergnügungsstätten ausschließt, 
Grundflächenzahlen und Gebäudeausmaße vor-
schreibt. Bei der hier vorliegenden Planung allerdings 
entsteht der Eindruck, dass hier alles ermöglicht wer-
den soll, was nicht gesetzlich verboten ist. Eine Ma-
ximalplanung bis möglichst knapp an die Grenze des 
Zumutbaren. 

Die Gemeinde hat also ein Gestaltungsrecht, setzt es 
aber so ein, dass eine Höchstgrenze nahe Nutzung des 
Plangebiets möglich ist. Das heißt, die Anliegen der 
HWLGmbH als Nutznießerin der Planung sind der 
Gemeinde wichtiger als die Anliegen der Anlieger. 
Die Gemeinde Bohmte macht hier eine Idealplanung 
für die HWLGmbH, verschleiert das aber durch Sätze 
wie den oben zitierten. Dadurch verkauft sie diese 
Grenzwertplanung als unabänderliches Schicksal. 
Was es nicht ist. Es ist eine willentliche und wissent-
liche Planung! Die Doppelfunktion des Bohmter Bür-
germeisters und gleichzeitigem HWL-GmbH-
Mitgeschäftsführers halten wir dabei für überden-
kenswert. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bereits ausgeführt, ist es das Ziel der Gemeinde 
Bohmte an diesen Standort ein Hafen- und Gewerbe-
gebiet auszuweisen. Dies beinhaltet aus Sicht der Ge-
meinde, dass die einzelnen Grundstücke optimal ge-
nutzt werden können. Insofern bleibt die Gemeinde bei 
ihrem Gestaltrecht, hier eine intensive Hafen- und 
Gewerbenutzung zuzulassen. 

 

Eigentlich schadet sich die Gemeinde Bohmte damit 
selbst. Wer die Diskussionen und Auseinanderset-
zungen um Gewerbeansiedlungen in letzte Zeit ver-
folgt, wird mitbekommen haben, dass eine Entwick-
lung stattfindet, die Gewerbeansiedlungen nicht mehr 
als hässliche Fremdkörper auf Restwiese versteht, 
sondern tatsächlich als Architektur: Also als gebaute 
Auseinandersetzung mit der Umgebung. Und zwar als 
ambitionierte Auseinandersetzung. Ein Gewerbege-
biet kann auch „schön" sein. Und zwar nicht nur im 
Auge der Investoren. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Es sollte sogar möglichst „schön" sein, denn ähnlich, 
wie sich heute Berufsvorstellungen vorn öden „nine-
to-five-Job" zu einer möglichst sinnvollen Verbin-
dung von 

„Arbeit" und „Nicht-Arbeit" ändern, ändern sich auch 
die Vorstellungen von den Orten, wo in Zukunft „Ar-
beit" stattfinden wird. Dahingehauene Klötze in der 
Landschaft werden nicht unbedingt zu den Gewin-
nern dieser Entwicklung gehören und werden es 
schwer haben, Fachkräfte zu finden, Fachkräfte, die 
vielleicht sogar in der Gemeinde leben und wohnen 
wollen und nicht sofort dahin ziehen, „wo es schön 
ist". 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

9
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Für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde ist da-
her eine Gewerbeplanung, wie sie hier vorliegt, kein 
Aushängeschild. Sie folgt antiquierten Vorstellungen, 
deren Auswüchse in Form von hässlichen Gewerbe-
ansiedlungen ebenso antik sind. Auch gehören einige 
Objekte bzw. Stoffe, mit denen in diesem Fall gear-
beitet werden soll, nicht unbedingt zu den zukunfts-
fähigen. Falls es zu der von uns vermuteten Verlage-
rung des Osnabrücker Hafens kommt, wird auch des-
sen Haupthandelsgut nach Bohmte umziehen: Schrott 
für die Georgsmarienhütte, in der Machbarkeitsstudie 
2008 der Stadtwerke Osnabrück AG euphemistisch 
„Sekundärrohstoffe" genannt. Mit einem solchen Rie-
senschrottplatz an der B51 und damit am Eingang zur 
Gemeinde Bohmte „Schönheit" oder zumindest nicht 
abgrundtiefe Hässlichkeit zu assoziieren, fällt schwer.

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Wir wiederholen unsere Kritik: Der Aussage im B-
Plan Nr. 109, die Auswirkungen der Planung auf das 
Landschaftsbild seien „von geringer Bedeutung" 
können wir nicht folgen. 

Und falls die Gemeinde Bohmte ihre Besucher am 
Fuße des Wiehengebirges und nur wenige Hundert 
Meter vom Naturpark entfernt nicht mit dem größten 
Schrottplatz der norddeutschen Tiefebene, sondern 
mit riesigen Güllehochbehältern und 44 Meter hohen 
und über 50 Meter langen Betonsilos auf mehreren 
Hektar Fläche empfängt, wäre das dann tatsächlich 
besser? Wäre das kein Verlust an Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit? 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird auf die Vorbelastung des Ortsbildes durch den 
Bestandshafen mit dem Siloturm hingewiesen.. 

Im B-Plan Nr. 109 werden „randliche Eingrünungs-
mal3nahmeng zur Kompensation bzw. Milderung 
dieser Verluste vorgeschlagen. Wenn der Vorschlag 
tatsächlich ernst gemeint wäre, müssten dafür mehre-
re Reihen 30-40 Meter hohe (immergrüne) Bäume 
angepflanzt werden, mit ein paar Bodendecken und 
Büschen ist das nicht getan. Wie soll das bei 0,5% öf-
fentlicher Grünfläche gelingen können? Der Vor-
schlag streut Sand in die Augen möglicher Kritiker 
und ist reine Symbolpolitik. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
die in der Regel 10 m breiten Pflanzflächen werden als 
ausreichend angesehen. 

Bei nicht-zukunftsfähigen Stoffen denken wir auch an 
den hier geplanten Umschlag von Gülle und „sonsti-
ger Biomasse", vermutlich Gärreste aus Biogasanla-
gen. Die konventionelle Landwirtschaft, vor allem die 
intensive Tierhaltung steht schon lange in der Kritik. 
Vor allem in Nordwestdeutschland hat die Tierpro-
duktion Ausmaße erreicht, die die bisherige Entwick-
lung infrage stellen und die EU-Kommission zum 
Eingreifen bewegt hat. Ein „Weiter-so" wird es nicht 
geben, da muss und wird sich was ändern. In dieser 
Situation auf Gülle zu setzen, halten wir für ziemlich 
ungeschickt. 

Von Gülle und Gärresten sind bekannt, dass sie einen 
erheblichen Geruch verströmen können. Trotzdem 
gibt es im B-Plan Nr. 109 keine Prognose, die sich 
mit möglichen Geruchsbelästigungen beschäftigt. Wir 
bemängeln das. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Konkrete Anhaltspunkte für rechtlich erhebliche 
Emissionen durch den Umschlag von Biomasse sind 
zurzeit nicht vorhanden. Geruchsgutachten werden im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren erstellt, die Ein-
haltung der gesetzlichen Grenzwerte ist zu gewährleis-
ten. 
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Wir bemängeln auch, dass keine Nutzung von regene-
rativer Energie vorgesehen ist. Wir sehen darin eine 
Bestätigung für die oben aufgestellte Behauptung, 
dass die Planung unzeitgemäß („antik") ist. Natürlich 
kann und sollte die Nutzung regenerativer Energie 
von der Gemeinde eingefordert werden! 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Aussagen zum Entwässerungskonzept sind un-
klar. Gilt das Konzept vom B-Plan Nr. 99 - das wir 
heftig kritisiert hatten und diese Kritik ausdrücklich 
auch gegen diesen Plan wenden - noch ganz, teilweise 
oder gar nicht mehr? Lind ist eine teilweise Gültigkeit 
überhaupt sinnvoll? Vor allem, wenn sie von falschen 
Voraussetzungen ausgeht? Der B-Plan Nr. 109 stellt 
nämlich nicht nur einen Teil des B-Plans Nr. 99 dar, 
sondern geht darüber hinaus. Daher müsste zumindest 
für diese Flächen das Konzept erweitert werden. 
„Grundsätzlich gilt weiterhin der Einzugsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 99, da der Bebauungsplan 
Nr.109 nur einen Teilbereich darstellt." 

Die vollmundige Behauptung: „Die Wasserqualität 
wird sich nicht verändern" halten wir für eine voll-
mundige Behauptung. Sie widerspricht z.B. der ein-
geräumten Möglichkeit, Einmündungen und Park-
streifen aus wasserdurchlässigen Materialien bauen 
zu dürfen. 

 

 

 

 

 

Für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt ein 
Oberflächenentwässerungskonzept vor, dass mit der 
Unteren Wasserbehörde und den Wasserverbänden 
abgestimmt ist. Somit wird es durch die Planung zu 
keiner Verschlechterung der Hochwassersituation 
kommen. 

Auch fragen wir uns, warum wir die im Erläute-
rungstext erwähnten Leitungen in der grafischen Dar-
stellung des B-Plans Nr. 109 nicht finden. Entlang der 
heutigen Hafenstrasse verläuft die Abwassertrans-
portleitung zwischen den Kläranlagen Bad Essen und 
Ostercappeln." Ebenso die erwähnte Wasserleitung 
DN 100 PVC? 

Die Leitungen liegen in der bestehenden Trasse der 
Hafenstraße, mit der Verlegung der Hafenstraße wer-
den die Leitungen ebenfalls (innerhalb der neuen Ha-
fenstraße) verlegt werden. Eine Darstellung im Plan 
erfolgt nicht, da sie innerhalb der öffentlichen Ver-
kehrsfläche der Hafenstraße verlegt werden. 

 
 

21 Marion Repin  03.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit bringe ich fristgerecht Einwände gegen den 
Bebauungsplan Nr. 109 „Hafen- und Industriegebiet- 
Futtermittel- und Schüttguthafen" und die zugehörige 
21. Änderung des Flächennutzungsplanes vor! 

Das geplante Vorhaben wird negative Veränderungen 
für die unmittelbare, aber auch die mittelbare Umge-
bung bewirken. 
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Ich befürchte u.a.: 

 unzumutbare Belastung durch Emissionen 
(Lärm (auch unterschwelligen durch Schall-
wellenübertragung), Licht, Abgase), ausge-
hend von Anlagen im Industrie- und Gewer-
begebiet und durch erhöhten Schiffsverkehr, 
massiv erhöhtes Aufkommen des Schwer-
last- und Personenverkehrs. 
 
 
 
 
 
 

 erhebliche unzumutbare, bis hin zu gesund-
heitsschädliche Auswirkungen auf die An-
wohner, auf Boden, Wasser und biologische 
Vielfalt im Bereich des „Hafen- und Indust-
riegebietes" und seiner Umgebung, unzu-
mutbare Schäden an Wohn- und Grund-
stückseigentum durch die Erweiterung der 
Hafenanlage (z.B. Setzen von Spundwän-
den) sowie durch mangelhafte/ unzureichend 
dimensionierte Planung der Hochwasserab-
führung und der Kapazität von Retentions-
flächen/ RRB und daraus resultierende 
Überschwemmungen von Wohn- und 
Grundstücksflächen. 

 

Durch die Lärmkontingentierung und die Abstufung 
der Baugebiete analog der Lärmkontingentierung wer-
den die Schutzansprüche auf der Ebene der Bauleit-
planung gewährleistet. Bei Betriebsansiedlungen ist 
die Einhaltung der jeweiligen Lärmkontingente im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Schall-
schutzauflagen für den sich ansiedelnden Betrieb hän-
gen von der Art des Betriebes und der Gebietskatego-
rie (wie GE oder GEE) des Grundstücks ab. Im späte-
ren Genehmigungsverfahren ist von der jeweiligen Be-
trieben nachzuweisen, dass die gesetzlichen Immissi-
onsrichtwerte eingehalten werden. Zudem haben die 
Betriebe den aktuellen Stand der Technik anzuwen-
den. 

 

Es wird darauf hingewiesen das Gebiet durch den be-
stehenden Futtermittel- /Schüttguthafen mit den hohen 
Silo bereits vorbelastet ist und große Flächen bereits 
seit Jahren als Gewerbegebiete rechtskräftig überplant 
sind. 

 

Für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt ein 
Oberflächenentwässerungskonzept vor, dass mit der 
Unteren Wasserbehörde und den Wasserverbänden 
abgestimmt ist. Somit wird es durch die Planung zu 
keiner Verschlechterung der Hochwassersituation 
kommen. 

 

Der vorgelegte Bebauungsplan ist daher abzulehnen 
und zu überarbeiten. 

Ich bitte Sie um eine Bestätigung des fristgerechten 
Eingangs meiner Einwände und darum, dass meine 
Einwände im Gemeinderat und weiteren Gremien 
diskutiert und sachlich einwandfrei abgewogen und 
bewertet werden. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 

 
 

22 Heinz Repin  03.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit bringe ich fristgerecht Einwände gegen den 
Bebauungsplan Nr. 109 „Hafen- und Industriegebiet- 
Futtermittel- und Schüttguthafen" und die zugehörige 
21. Änderung des Flächennutzungsplanes vor! 

Das geplante Vorhaben wird negative Veränderungen 
für die unmittelbare, aber auch die mittelbare Umge-
bung bewirken. 
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Ich befürchte u.a.: 

 unzumutbare Belastung durch Emissionen 
(Lärm (auch unterschwelligen durch Schall-
wellenübertragung), Licht, Abgase), ausge-
hend von Anlagen im Industrie- und Gewer-
begebiet und durch erhöhten Schiffsverkehr, 
massiv erhöhtes Aufkommen des Schwer-
last- und Personenverkehrs. 

 erhebliche unzumutbare, bis hin zu gesund-
heitsschädliche Auswirkungen auf die An-
wohner, auf Boden, Wasser und biologische 
Vielfalt im Bereich des „Hafen- und Indust-
riegebietes" und seiner Umgebung, unzu-
mutbare Schäden an Wohn- und Grund-
stückseigentum durch die Erweiterung der 
Hafenanlage (z.B. Setzen von Spundwän-
den) sowie durch mangelhafte/ unzureichend 
dimensionierte Planung der Hochwasserab-
führung und der Kapazität von Retentions-
flächen/ RRB und daraus resultierende 
Überschwemmungen von Wohn- und 
Grundstücksflächen. 

 

Es wird auf die Lärmkontingentierung im Bebauungs-
plan verwiesen. Über die Lärmkontingentierung und 
die Gliederung des Plangebietes in SO-, GE- und 
GEE-Gebiete erfolgt indirekt eine Beschränkung der 
Emissionen. Ansonsten gilt, dass alle gesetzlichen 
Grenzwerte von den künftigen Betrieben einzuhalten 
sind. 

 

Es wird darauf hingewiesen das Gebiet durch den be-
stehenden Futtermittel- /Schüttguthafen mit den hohen 
Silo bereits vorbelastet ist und große Flächen bereits 
seit Jahren als Gewerbegebiete rechtskräftig überplant 
sind. 

 

Für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt ein 
Oberflächenentwässerungskonzept vor, dass mit der 
Unteren Wasserbehörde und den Wasserverbänden 
abgestimmt ist. Somit wird es durch die Planung zu 
keiner Verschlechterung der Hochwassersituation 
kommen. 

 

Der vorgelegte Bebauungsplan ist daher abzulehnen 
und zu überarbeiten. 

Ich bitte Sie um eine Bestätigung des fristgerechten 
Eingangs meiner Einwände und darum, dass meine 
Einwände im Gemeinderat und weiteren Gremien 
diskutiert und sachlich einwandfrei abgewogen und 
bewertet werden. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 

 
 

23 Birgit und Martin Burose  04.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Wir bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Be-
trieb mit Bullenmast und Ackerbau in der Gemeinde. 
Ein Großteil unserer qualitativ besten Eigentumsflä-
chen grenzen direkt an das neue Plangebiet und ein 
Doppelwohnhaus mit preiswertem Wohnraum, das in 
unserem Besitz ist, liegt in unmittelbarer Nähe der 
Planung. 

Die Planung lehnen wir ab, weil wir Nachteile für uns 
persönlich und unseren Lebensraum sehen. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Für unser Ackerland befürchten wir Immissionen 
durch eine neue Hafennutzung und angesiedelte In-
dustriebetriebe, da unser Ackerland in der 
Hauptwindrichtung liegt. Durch Stäube können 
Fremd- und Schadstoffe eingetragen werden. Dieses 
sehen wir besonders kritisch im Hinblick auf den 
Umschlag von gentechnisch veränderten Organismen, 
die an einem Schüttguthafen umgeschlagen werden 
können. Dadurch wird die gentechnische Unversehrt-
heit unserer Produkte gefährdet. Weiterhin wäre ein 
Eintrag sonstiger Schadstoffe nicht auszuschließen. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 
wird darauf verwiesen, dass die jeweiligen Betriebe 
die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten haben. 
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Durch erhöhte Lärmkontingente befürchten wir einen 
Wertverlust unseres Doppelwohnhauses. Preiswerter 
Wohnraum ist besonders in der Gemeinde Bohmte 
knapp und durch die Planung wird dieser gefährdet. 
Auch das Wohnhaus liegt in der Hauptwindrichtung 
zu dem Schüttguthafen wodurch Lärm und oben ge-
nannte Stäube verstärkt einwirken können. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf den Rahmen der Lärmkontingentierung 
verwiesen und dass im Genehmigungsverfahren die 
jeweiligen Betriebe die gesetzlichen Grenzwerte ein-
zuhalten haben. 

Die Planung wird auch zu vermehrten Lichtemissio-
nen führen. Laut einer Studie des Leibniz-Instituts für 
Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Ber-
lin wirkt sich "Lichtverschmutzung" signifikant nega-
tiv auf den Insektenbestand aus ( siehe top agrar Aus-
gabe 1 2018 Seite 65 des Landwirtschaftsverlages 
Münster ). Die in den Planungsunterlagen vorgesehe-
ne "insektenschonende Beleuchtung" kann bestenfalls 
etwas weniger schädlich sein. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die gesetzlichen Grenzwerte verwiesen. 

 

Wenn auf der Bundesstraße 53. im Kreuzungsbereich 
zur Hafenstraße und zum Leckerfeldweg eine Ampel-
anlage installiert wird, kommt der ohnehin schon 
dichte Verkehr stark ins Stocken. Dies kann zu einem 
Rückstau bis in den Kreisverkehr Leckermühle und 
zu einem stark erhöhten Unfallrisiko führen, da die 
Kanalbrücke wie eine Kuppe unmittelbar vor der 
Ampelanlage wirkt. Zusätzlich wird die Ein- und 
Ausfahrt zu der Strasse "In der Hegge“ nahezu un-
möglich. 

Diese Verkehrssituation führt wiederum zu einem er-
höhten Verkehr auf der Hafenstraße und der Oelinger 
Straße, die beide auf Grund ihres Zustandes mit einer 
Gewichtsbegrenzung von 3,5 bzw. 7,5 ton belegt 
sind. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Evtl. verkehrliche Probleme sind im Rahmen der Um-
bauplanung der Einmündung B 51/Hafenstraße ggf. zu 
berücksichtigen, Zuständig ist der Straßenbaulastträger 
- die Landesbehörden für Straßenbau und Verkehr Os-
nabrück. 

 
 

24 Familie Wiechert  05.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Hiermit erheben wir Einwand gegen den o.g. Bebau-
ungsplan aufgrund der Befürchtung von erhöhter 
Lärmbelästigung und dadurch Wertverlust von Haus 
und Grundstück. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Lärmkontingentierung und die Einhal-
tung der gesetzlichen Grenzwerte verwiesen. 

Im Rahmen der kommunalen Planungshoheit ergeben 
sich durch Planungen Veränderungen im Umfeld, im 
gesetzlichen Sinne kann daraus kein Wertverlust abge-
leitet werden. 

Es wird darauf hingewiesen das Gebiet durch den be-
stehenden Futtermittel- /Schüttguthafen mit den hohen 
Silo bereits vorbelastet ist und große Flächen bereits 
seit Jahren als Gewerbegebiete rechtskräftig überplant 
sind. 
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25 Bernhard u. Cornelia Hanke  05.02.2018  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die vorliegenden o. a. Planungen sehen die Auswei-
tung des bestehenden Hafen- und Industriegebietes 
für ein Eingriffsgebiet von insgesamt ca. 14 ha auf 
bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen vor. 

Aus den folgenden Gründen erheben wir fristgerecht 

Einwendung 

gegen die oben genannten Änderungspläne. 

 

Begründung: Die Änderungspläne kommen zu signi-
fikanten Erhöhungen der Emissionswerte insbesonde-
re der Licht- und Lärmimissionen. Es sind erhebliche 
Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und bi-
ologische Vielfalt zu erwarten. Die nachteiligen Um-
weltauswirkungen in Bezug auf Tierwelt- und Pflan-
zenwelt, Boden und Wasser können selbst mit den 
angedachten. Maßnahmen nicht ausgeglichen werden.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Natur-
schutz werden zudem nicht mit in die Planungen ein-
bezogen. 

Durch den hier vorliegenden Bebauungsplan werden 
gesetzliche Voraussetzungen geschaffen, um im ge-
nannten Hafen- und Industriegebiet eine erhebliche 
Erhöhung der Emissionen, in Bezug auf Lärm, Licht, 
Verkehr und Staub zu sanktionieren. Das ist auf 
Grund der unmittelbaren Nachbarschaft zu mehreren 
Wohnhäusern und Wohngebieten nicht hinnehmbar. 

Es wird auf die Lärmkontingentierung im Bebauungs-
plan verwiesen. Über die Lärmkontingentierung und 
die Gliederung des Plangebietes in SO-, GE- und 
GEE-Gebiete erfolgt indirekt eine Beschränkung der 
Emissionen. Ansonsten gilt, dass alle gesetzlichen 
Grenzwerte von den künftigen Betrieben einzuhalten 
sind. 

 

 

 

Versiegelung der Landschaft 

Bestehende landwirtschaftliche Flächen mit gutem 
und fruchtbarem Boden werden versiegelt. Diese Bö-
den sind die Grundlage für unsere Lebensmittelpro-
duktion und damit der wichtigste Produktionsfaktor 
in der Landwirtschaft. Darum sollten nach anderen 
geeigneten Standort (z. B. Raum Bramsche / Achmer) 
für weitere Industriegebiete mit eher geringen Bo-
denqualitäten (Sandboden etc.) gesucht werden. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Standortwahl resultiert aus der Lage am Mittel-
landkanal mit dem Bestandshafen und der gewerbli-
chen Vorprägung am Heggenkamp. Landwirtschaftli-
che Böden unterschiedlicher Qualität können bei der 
Standortentscheidung nur ein Aspekt von vielen sein. 

Licht- und Lärmimissionen 

Von der geplanten Bebauung der bestehenden und 
neuen Flächen wird erheblicher Lärm ausgehen und 
durch Beleuchtung eine Lichtverschmutzung entste-
hen. Bislang waren diese Beeinträchtigungen durch 
die Firma Zerhusen als eher gering zu bewerten, da 
diese nicht annähernd die möglichen Lärm- und 
Lichtkontingente genutzt hat. 

 

Durch die Lärmkontingentierung und die analoge Ab-
stufung der Baugebiete werden die Schutzansprüche 
auf der Ebene der Bauleitplanung gewährleistet.  
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Lichtimmissionen gehören nach dem BlmSchG zu 
den schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn sie nach 
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für 
die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbei-
zuführen. 

Lichtverschmutzung beeinflusst sowohl Menschen 
und auch die Natur. 

Beim Menschen kann künstliches Licht den 
Schlaf/Wach-Rhythmus verändern. Dies beeinträch-
tigt die Gesundheit. Störungen im Hormonhaushalt 
des Menschen (Tag-Nacht-Zyklus etc.) sind bereits 
nachgewiesen. 

Störungen der natürlichen Tag-Nacht. Rhythmus 
durch künstliche Beleuchtung wirken sich auch nega-
tiv aus auf lichtempfindliche Tier-und Pflanzenarten, 
darunter bedrohte und geschützte Arten. Nachtaktive 
Insekten und andere Tiere können in ihrem normalen 
Lebensablauf (Nahrungssuche, Fortpflanzung, usw.) 
gestört werden. Für viele Insekten wirken künstliche 
Lichtquellen als eigentliche Fallen. 

Auch Vögel sind in unterschiedlicher Weise von Be-
leuchtungsanlagen betroffen. Sowohl für den Lebens-
rhythmus als auch für die Orientierung spielen Licht-
quellen für Vögel eine große Rolle. 

Die Lage des Hafen- und Industriegebietes verstärkt 
den Lichtsmog für den Bereich Stirpe-Oelingen, Her-
ringhausen und Leckermühle erheblich, da der Licht-
kegel nicht nur den Nutzungsbereich sondern auch 
von der Ferne zu sehen ist und als Störung wahrge-
nommen wird. 

Die Anlage wird an 365 Nächten taghell beleuchtet 
sein. Die Wohnhäuser und Wohngebiete werden kei-
ne natürliche Dunkelheit mehr erleben können. 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist auch der 
Aspekt der Lichtimmissionen von der Genehmigungs-
behörde zu prüfen. Entsprechende Auflagen sind im 
Rahmen des Bau- bzw. BImSchG-Genehmigungs-
verfahrens von dem einzelnem Betrieb zur beachten, 
die Betriebe haben jeweils den Stand der Technik ein-
zuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungs- und Bauplanung 
wird der Aspekt der Lichtimmissionen beachtet. 

 

 

Auch die Lärmbelastungen werden durch den Betrieb 
des Hafen- und Industriegebietes und durch den zu-
nehmenden Verkehr deutlich steigen. 

Es wird auf die Lärmkontingentierung und die Einhal-
tung der gesetzlichen Grenzwerte verwiesen. 

Wegen des potentiellen hohen und noch deutlich zu-
nehmenden Verkehrsaufkommens mit erheblichen 
Lkw-Verkehren wird der Verkehrsknotenpunkt B 51 / 
B 65 (Leckermühle) kurz- bis mittelfristig überlastet 
sein.  

Dieses wird auch die Ortschaften Venne und Bohmte 
betreffen, da die Verkehrsqualität im Bereich der 
Ortsdurchfahrten zunehmend beeinträchtigt wird. Die 
erhöhten Lkw-Verkehre aus Richtung Espelkamp, 
führen automatisch durch die Ortschaft Bohmte. Die-
ses sollte im Gemeinderat erörtert werden. „Lkw raus 
aus Bohmte" und „Ja zum ausgebauten Hafen" passt 
nicht zusammen. 

 

Bundesstraßen sind grundsätzlich zur Aufnahme von 
überörtlichen Verkehren geeignet. Dies trifft auch für 
die B 51, B 65 und B 218 zu. Durch Infrastrukturpla-
nungen, die Zunahme von Verkehren in der Region, 
sowie Straßenplanungen wie dem Bau der BAB 33 
können sich neue Anforderungen an das Straßennetz 
ergeben.  
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Anmerkungen: 

Das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet sollte 
sich harmonisch in die Landschaft integrieren. Dieses 
sollte von außen mit einem Lärm- und Sichtschutz-
wall ggf. Gabionenwand und Gehölzanpflanzungen 
begrenzt und abgeschirmt werden. 

Einer Ausweitung des Hafen- und Industriegebietes 
wird aus den oben genannten Gründen nicht befür-
wortet. 

Bei der Konzeption der Beleuchtung ist auf eine zu 
allen Seiten hin ausreichende Abschirmung zu achten. 
Durch eine Lichtsteuerung sollen die Lampen zwi-
schen 20 und 7 Uhr deutlich gedimmt werden oder 
ausgeschaltet werden. Durch eine geeignete Lampen-
auswahl sind auch die Belange des Naturschutzes, 
z.B. im Fall der Sogwirkung auf Insekten etc. zu be-
rücksichtigen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Erschließungs- und Bauplanung 
beachtet. 

 
 
 

 
 
 
Oldenburg, den 16.02.2018 
 
 
M. Lux 
 


